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Nro. i» 

Von Gottes ©nabelt Wir PETER, in Liefland, 
zu Kurland und Semgallen, auch in Schlesien zu Sa-

gait Herzog, und Freyer Standesherr zu War-
tenberg, Bralin und Goschütz K. K. 

Unfern Gnädigen Gruß zuvor. Wohlgebohruer lieber Getreuer. Indem 
Wir Euch die gegenberichtliche Eingabe der sämtlichen Städte und vereinig-
ten Glieder des Bürgerstandes Unserer Herzogtümer Kurland und Semgal-
ICH, hieneben zuseitigen lasten; so befehlen Wir Euch zugleich vorläufig hie-
durch gnädigst: ohne allen Verzug diejenigen rechtlichen Gründe genau 
Uns vorzutragen lind öffentlich bekannt zu machen, aus welchen Ihr in 
Eurer, unterm Prod. vom 2ten Dieses Monats und Jahres, zu den Akten 
Unserer Kanzeley gebrachten sogenannten Protestation und Jurium Reser­
vation gerade zu behauptet, daß die vorläufige Darstellung der supplikanri-
sd)eti Beschwerden, den Fundamentalgesehen entgegen sei). Daran ge­
schehet Unser gnädiger Wille. Gegeben zu Mitau den 28sten Septem-
ber 1790, 

Peter ,  Herzog  zu  Kur land .  
An den Wohlgebohrnen Landmarschall und Ober-

räch von Sacken. 
Anno 1790 den isten October habe ich dieses höd)ste Mandat dem 

Wohlgebohrnen jandmarschall und Oberrath von Sacken in seinem Hause 
allhier zu Miraü wohl insinuiret und abgegeben. 

Johann Mertens, 
Hochfülscl. naufcher Minisicrialis» 

Nro. 
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Nro, ii 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr! 

rxi 

^5n meiner Abwesenheit von Mitau ist daselbst in meinem Hanse ein, don 
Ew. Hochfürstlichen Durchlaucht Höchsteigenhandkg, unterm Dato Mitau 
den 2 8sten September d I. gezeichnetes und an mich gerichtetes HechfürstL-
Mandat, durch den Ministerial abgegeben und poniret worden. 

Es ist mit diesem höchsten Mandat 
Ers tens ,  e ine  "Samt  l i che  S täd te  und  ve re is  i g te  M i t ­

glieder des Bürg er st an des" unterzeichnete Schrift, als eine 
gegenberichtlicheunkerthänigeEingabe der sämtlichenStadte und 
vereinigten Mitglieder des Bürgerstandes mir zugefertiget 
worden, 

Zwey tens ,  i s t  m i r  i n  d iesem höchs ten  Manda t  vo r  l aus ig  anbe foh-
len worden, ohne Verzug diejenigen rechtlichen Gründe genau 
Ew.  Hoch fn rs t l .  Durchs  vorzu t ragen  und  ö f fen t l i ch  bekann t  zu  
machen, ans welchen ich in meiner, nnterm Kanzeley Prod. vom 
2ten September d. I., zu den Akten der Hochfnrstl. Kanzeley nieder­
gelegten sogenannten Protestation und Iurium Reservation ge-
rade zu behauptet, daß die vorläufige Darstellung der supplikanti-
(che» Beschwerden den Fundamental - Gesetzen entgegen sey. 

Alles dieses sind also, wie ich aus diesem höchsten Mandate ersehe, 
Folgen meiner unterm 2ten September c. a. zu den Akten der Kanzeley 
niedergelegten Protestation nnd Iurium Reservation, 

Es ist dahero, ehe ich das weitere zur Sache gehörige Ew. Hcchfiirstf, 
Durchlaucht unterlege, erforderlich und nöthig, vorläufig etwas über diese 
Protestation und Iurium Reservation selbst zu sagen. 

Ich habe diese Protestation und Iurium Reservation, als Land-
Marschall und Oberrath niedergelegt, und selbige in dieser O.uali-
ta t  un te rze ichne t .  — S ie  is t  a l so  e ine  os f i c ieuse  Schr i f t ,  i n  
der ich als Oberrath das verkautbare, was ich meinen Einsichten nach vor 
Recht, und in Ansehung meines Amtes, das ich zu bekleiden die Ehre 

habe, 
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habe, fo mic in Ansehung'der Konstitution, bis? ich beschworen, ver Pfiicht unb 
Schuldigkeit erachtet habe; — und ich habe sie zu den Akten bcv Kanzeley 
niedergelegt, weil ich sie, bey der, weder dvn Sinn des i. §. ber Regi-
wentöformel, noch den Gefchaften, noch bei' Würbe Höchstbero Assessoren 
in ber Regierung gemäßen Art unb Weise, unter welcher Ew. Hochsmstl. 
Durchlaucht von letztern bie Vortrage ber Regierungöangelegcnheiten anzu­
nehmen gewohnt ftnb, unb wobey kein Konseilprotokcll ausgenommen wird, 
zu welchem aber bcnnoch mein Votum unb meine Protestatio« eigentlich ge-
höret, — nirgenbs anders wohin als Oberrath niederlegen konnte. 

Es ist aber auch zugleich diese Schrift eine eventuelle befensive Maaß-
regel für mich, bie ich mir aus ben Fall schulbig war, wann Ew. Hoch-
sürstl. Durchlaucht konstitutionsmaßige Assessoren in ber Regierung, über 
die sich, unter bem Tirel Bürgerliche Vereinigung entsponnene Anzettelung 
in diesen Fürstenthümern, in Anspruch genommen werben sollten, wie bieseS 
auch bereits wirtlich von Einer Wohlgebohrnen Ritter - unb Landschaft ge­
schehen ist. 

Wann ich bey dieser Protestation und Iurium Reservation gefehlt 
habe, so kann eS nur in Ansehung der Zeit und baburch geschehen seyn, 
daß ich am 12ten Julii,da bie sogenannten Antrage in der Hochsürstt. Kan-
zeley erschienen sind, unb bie Herumsenbung in d!e Kirchspiele von Ew. 
Hochfürstl. Durchlaucht beschlosten war, auch Ew. Hochsürstl. Durchlaucht 
auf die Versendung dieses Produkts der Vorstellung, ber bamaligen in ge­
ringer Anzahl anwesenben Glieder der Regierung zuwibcr, bie auf bicfen 
unerwarteten Vorfall keinesweges prapariret, noch benfelben in reifliche 
kollegialische Erwägung unb Beratschlagung zu nehmen im Stanbe gewe­
sen waren, bestehen zu können vermeynten, ich bamals nicht sogleich biese 
Manifestation zu ben Kanzeleyakten niebergeleget, und die Beyfügung der­
selben zu obigen in die Kirchspiele zu versenbenben Antragen bey Ew. Hoch-
fürstl. Durchlaucht nachgesuchet habe, in Ansehung welches Ilmstanbes 
aber ich, bennoch bermaleinst vor meinem kompetenten Richter, in ben ba-
maligen Umstanben überhaupt meine Rechtfertigung sinben zu können 
»erhoffe. 

Jedoch ohne biese Materie hier weiter zu berühren, merke ich nur noch 
trt, daß ich von dieser meiner Protestation und Iurium Reservation, al? 
einer 41t meinen dermaleinstigen Legitimation dienenden defensiven Maaßre» 
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gel, auch Eine Wohlgebohrne Ritter- unb Landschaft Kommunikation ma­
chen zu müssen, vor nöthig erachtet-habe, —- und daß ich endlich auch 

-nichts dawider gehabt habe, daß dieselbe als eine, einmal von mir ad afta 
publica gegebene Schrift angesehen, unb jedermann dem an deren Kennt-
niß und Beherzigung liegen können, extradiret werde. 

Allein, Gnädigster Fürst und Herr, id) bin weder über meine 
o f f i c ieuse  Sd) r i t t e  und  d ie  Gründe  dazu ,  nod)  über  me inen  de -
fens iven  und  zu  me iner  Leg i t ima t ion  d ienen  so l lenden  
M aaßregeln verbunden, mid) mit irgend jemanden, er sey wer er wol-
le, in Ew. Hochfürstl. Durd)l. Kanzeley Zu kompromittiren oder mich in 
einen Sd)riftwed)fel in Ew. Hochfürstl. Durd)l. Kanzeley einzulassen. 

Befremdend ist mir dahero die Verwegenheit, mit weld)er un be­
kannte Personen, die sich unter einer Unterschrift verbergen, die nach 
der  Kons t i tu t i on  des  Landes ,  we ld )e  woh l  ve rsammle te  oder  vc re i -
n ig te  S täd te  a l len fa l s ,  aber  ke ine  ve re in ig te  M i tg l i eder  des  
Bürgerstandes anerkennet, überhaupt aber keine Vereinigung, keiner 
Klasse von Einwohnern dieser Herzogtümer,' ohne Vorwissen und Kennt-
niß der Regierung dieser Herzogtümer, die nach dem i sten §. der Regt-
mentsformel, ohne Ew. Hod)fürstl. Durchl. Oberrathe und Räthe, als 
der konstitntionsmaßigen Assessoren dieser Hoch»fürstl. Regierung, eben so 
wenig, als ohne Ew. Hochfürstl. Durchlaucht, wann Höchsidiefelben per-
sönlid) im Lande gegenwärtig sind, gedad)t werden Muß, anerkennt, — 
es steh haben beykommen lassen, gegen berichtlich wider meine officieu-
se — und bloß zu meiner Legitimation ans Amtspflicht — als Oberrath 
in der Kanzeley niedergelegte Schrift einzukommen, und — als Unbe­
kannte — unter einer in jeder Rücksid)t illegalen Firma masquirte Perso-
nen mit mir — als Oberrath — über meine Amtsschritte — in Ew. 
Hochfürstl. Durchl. Kanzeley — und zwar über Gegenstande des Staats-
red)ts, die weder in Ew. Hochfürstl. Durchl. Kanzeley zu ventiliren nod) 
zu decidiren stehen, — kontrovertiren zu wollen. —• 

Nod) befremdlicher aber muß es mir seyn, daß mir alles dieses den-
noch in dem höd)sten Mandate vom 28sten September von Ew. Hochfürstl. 
Durch l .  ha t  anbe foh len  und  angemuthe t  werden  wo l len ,  und  zwar  ohne  
Verzug dieses zu thun. 

Ich sehe mich dahero genöthigt Ew. Hochfürstl. Durchl. in Gefolge 
auf 
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auf obiges höchste Mandat, unterlham'gst zu unterlegen, wie ich auf das 
sogenannte Gegenberichtliche unbekannter Personen, die sich unter 
einer illegalen Firma maöguirt halten, die die Staatsverfassung nicht aner­
kennt, deren Vereinigung nicht unter Vorwissen Ew. Hochfürstl. Durchl. 
Regierung, im Staate sich gebildet, als Oberrath und Wächter der Ge-
sehe über meine osficieuse Maaßregeln, und über Gegenstande die nicht in 
Ew. Hochfürstl. Durchl. Kanzeley zu ventiliren und zu deddiren stehen, in 
Ew. Hochfürstl. Durchl. Kanzeley mich nicht einlassen kann noch werde, weil 
ich sonst meine Würde als Oberrath kompromittiren und die Gesehe selbst 
Verletzen würde, deren Aufrechthaltung ich beschworen habe. 

Ich sehe mich vielmehr genöthiget 
Erstens, nochmals sowohl wider alle unter dem Titel versammlete Stad-

te und vereinigte Mitglieder des Bürgerstandes zur 
Kanzeley gebrachte Schriften, und deren Ucheber und wider die In-
solence und das Respektwidrige, mit welcher letztere sich gegen eine 
Hochfürstl. Regierung überhaupt, und gegen mich und andere einzel­
ne Mitglieder derselben, in diesen, sogar durch den Druck nunmeh-
ro bekannt gemachten Schriften, zu benehmen sich haben beykommcn 
lassen, nochmals zu protestiren und sowohl mir vor meine Person, als 
dem Hochfürstl. Regierungskollegio und Einer Wohlgebohruen Ritter-
und Landfä)aft, der an der Aufrechthaltung der Würde des Erster« 
nicht wenig gelegen ftyn muß, alle Rechte contra quem et quoscun-
que zu referviren. 

Zweytens, Ew. Hochfürstl. Durchlaucht pflichtmaßig anräthig zu seyn, 
den sogenannten Verein, eines sogenannten Bürgerstandes in diesen 
Herzogtümern, da dieser ganze Verein, ohne andere Gründe hier zu 
berühren, sich ohne Vorwissen der Regierung, auf dem illegalsten 
Wege gebildet, und also Anzettelung im Staate ist, die der Ruhe 
desselben gefährdet, nnd die Eintracht und den innern Frieden im 
Lande stöhret, dem gerechten Antrage Einer Wohlgebohrnen Ritter-
und Landschaft vom igten September gemäß zu kassiren, und mit 
landesherrlicher Authorität.aufzuheben. 

Unterdessen bin ich, gnadigster Fürst und Herr, weit entfernet, das 
Gutachten, welches ich als Oberrath über den sogenannten Bür-
gerlichen Verein, Ew. Hochfürstl. Durchlaucht unterthanigst zu unterlegen 
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habe, zurückzuhalten. Ich werde vielmehr dieses Gutachten, umständlich 
und genau, sowohl in Ansehung des formellen als des materiellen, auf 
Ew. Hochfürstl. Durchl. höchsten Befehl, meiner Psticht gemäß, als 
Wacher der Gesetze uuterthänigst unterlegen; ob ich gleich gestehen muß, 
daß, was die Form anlangt, alles was darüber zu sagen ist, bereits von 
Einer Wohlgebohruen Ritter- und Landschaft in aller Deutlichkeit ausein­
andergesetzt worden» 

Allein ich erwarte auch zu gleicher Zeit von Ew. Hochfürstl. Durch-
lauche um so mehr gerechtsamst, da diese ganze Sache und was ihr anhan-
gig, noch nie zu einer, ihrer Wichtigkeit gemäßen förmlichen Beprüfung 
und kollegialischen Erwägung, dem ganzen Regierungskollegio vorgelegt 
worden, daß Höchstdiefelben gnadigst geruhen werden, die ganze Sache 
des sogenannten Bürgerlichen Vereins, nicht mir allein, sondern dem gan­
zen kompletten Oberrathlichen und Räthlichen Kollegio zur kollegialischen 
Untersuchung, Beprüfung und Deliberation vorzulegen, wobey ich denn 
als Oberrath mein kollegialisches Votum und Gutachten zu geben, in sei» 
bigen die Gründe, aus welchen ich die Antrage der sogenannten Bürgerli-
chen Vereinigung den Fundamentalgese^en quod formam et materiam 
entgegen erachte, obgleich von letzteren anjetzt bey der ohnedem schon bis 
zur Evidenz entwickelten Illegalität der Form, gsr nicht die Rede seyn 
fann, genau zu entwickeln und Ew. Hochfürstl. Durchlaucht zu unterlegen 
nicht ermangeln werde. 

Ich ersterbe in tiefster Devotion und Treue 

Ew. Hochfürstl. Durchlaucht 
unterthanigstgebsrsmnster 

Moritz von Sacken, 
Landmarschall und Oberrath. 

Extradidit et in fidem fubferipfit 
Johann Friederich Conradi, 

Ober - Secri* 

Prod. den 8- November 1790*, 
Hochfürstl. Kanzeley. 

Nro. 
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Nro. 3» 

Durchlauchtigster Herzog, 
• Gnädigster Fürst unb Herr! 

c.lle Hoffnung für uns verschwunden ift, die bisher verhandelte Ne-
Vindikation der allgemeinen Rechte der Städte und des Bürgerstandes die-
ser Herzogthümer, mittelst eines gütlichen Uebereinkommcns zu einem ge-
wünschten Ausgange zu leiten; so sehen wir un6, nach den häufigen Bey--
spielen unserer Vorfahren in diesem und den vorigen Jahrhunderten, genö-
thigt, die weitere Verhandlung dieser Sache zur endlichen Entscheidung 
vor die Allerhöchste Oberherrfchaft zu bringen, und in dieser Absicht einige 
Abgeordnete aus unserer Mitte, zur Behandlung und Wahrnehmung unse-
rer dahin einschlagenden ?lnaelegenheiten nnd Gerechtsame, nach Warschau 
abzuordnen. Da wir nun hiezu den Edlen und Wohlgelahrten Piltenschen 
Landgenchtsadvokaten Tieden, den Edlen, Achtbaren und Weisen Liebau-
sehen Bürgermeister Vor kam pff, und den Achtbaren Vicvhnff, Bürger und 
Kaufmann zu Mitau, ersehen haben: so halten wir es unserer Pflicht ge-
maß, Ew. Hochfürstl. Durchlaucht solches ehrfurchtsvoll zu unterlegen und 
hoffen, daß Hochstdieselben, Sich auch vor der Allerhöchsten Oberherrschaft 
für unsere gerechte Sache öffentlich und mit Nachdruck zu erklären, und da­
durch alle Welt aus die eklatanteste Weise zu überzeugen gnädigst geruhen 
werden, daß Hochstdieselben von allen Grundsätzen der Despotie und Un-
terdrückung so weit entfernt sind, daß Sie es vielmehr für einen vorzügli­
che» Gegenstand Ihres erhabenen Berufs halten , einer jeden Klaffe der 
Einwohner dieser Herzogtümer zn ihrem Rechte zu verhelfen. 

Wir ersterben übrigens in tiefster Devotion 

Ew. Hochfürstlichen Durchlaucht, 
unterthanigstgebvrsamsie 

sämtliche Städte und vereinigte Glie-
der des Bürgerstandes der Herzog-
thümer Kurland und Semgallen. 

Prod. den itaw Marz 1791. 
Hochfürstl. Kanzeley. 

B Nro. 
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Nro» 4« 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr! 

ine nur zu gegründete Besorgniß, daß die in diesen Tagen, von dem 
sogenannten Bürgerverein nach Warschau gesandte Deputaten sich daselbst 
für Abgeschickte des ganzen Bürgerstandes ausgeben, und im Namen 
der samtlichen Städte und vereinigten Glieder des Büt> 
getstandes agiren möchten; ungeachtet der bey weiten zahlreichste und 
angesehenste Theil des Bürgerstandes, als die ganze kurlandische Geistlich« 
keit, alle zur Akademie gehörige Professoren und Lehrer, so manche einzelne, 
kluge und würdige Manner, und denn auch wir samtliche Künstler und Pro-
fessionisten, von einer solchen Deputation, nicht nur nichts wissen; sondern 
auch den dadurch beäugten Endzweck, als gemeinschaftlich, durchaus ver-
werfen; indem wir überzeugt sind, daß die publike und allgemeine Wohl-
fahrt nicht auf der Schmälerung adlicher Vorrechte, picht auf der Freys 
heit Güter zu kaufen, nicht auf der Erweiterung des jetzt schon viel zu 
wiklkührlichen und despotischen Handels und dergleichen, sondern lediglich 
auf der Abschaffung des mannigfaltigen Unfugs und Mißbrauchs beru-
hen, den wir Ew., Hochfürstlichen Durchlaucht schon vor Ende des vorigen 
Jahres detaillirt haben: die wir nun, von Höchstdero jandesvaterlichen 
Weisheit im§ Gerechtigkeit mit allen rechtschaffenen Patrioten sehnsuchts? 
voll erwarten» — Diese Besorgniß sagen wir; daß nun auch vor den 
Konigliclxn Relationsgerichten, sowie es bisher leider hier geschehen ist> 
der Name des Bürgerstandetz, von einigen wenigen desselben, die von ih-
rem besondern Interesse allein beseelet werden, gemißbraucht werden, daß 
die bey einer solchen Unternehmung unvermeidlichen großen Kosten, und 
darzu wohl gar, ohne Wissen der Bürgerschaft aufgenommenen Kapitalien^ 
einst der Stadt und dem Allgemeinen zur ja st fallen, und unser StitffchweU 
gen, bey fo bedenklichen, von dem größten Theil des Bürgerstandes äußerst-
gemißbilligten Schritten, uns in Zukunft gefährlich werden konnte, hat 
uns in die Nothweudigkeit gesetzt, eine ftyerliche und rechtskräftige Pro* 
testation den hiesigen Stadtsgerichtsakten beylegen zu lassen; Indem wir 
diese (£nx Hychsürstlichev Durchlaucht hiemit pflichtschuldigst unterlegen; 

bitten 
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bitten wir zugleich untertänigst, Höchstdieselben wessen gnädigst geruhen 
dieses Instrument, als ein neues Dokument unsrer Treue und unftrs Ge­
horsams gegen das Vaterland und seine gesetzmäßige Verfassung, zu unse-
rer Rechlse!tiguna,wann und so oft dieselbe nvthig seyn sollte,in Hochstdero 
Kanzeley aufbewahren zu lassen. 

Wir ersterben in tiefster Devotion 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnadigster Fürst und Herr, 

Ew. Hochfürstl. Durchlaucht 
unterthanigstgehorsamste Repräsentanten 

Johann Adam Blase, 
Heinrich Adolph Etzel, S-adM-st-r. 
Hermann Christoph Stieff, Seadtältest-r. 
Ichann Friedrich Braunschweig. 
Ulrich Ewald Stegen,ann. 
George Samuel Schmit. 
Friederich Wilhelm Iacobi. 
Andreas Christian Meerk. 
Christian Reinboldt. 

im Namen der samtlichen Bürgerschaft der 
Künstler und Gcwerker zu Mitau. 

Prod. den 11 fen Marz 1791« 

Hochfürstl. Kanzeley. 

B s Nro 
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Nro, 5. 

Änno 1791 den 4. Marttt erschienen coram A&is et Officio Secre-
tariatus Regii et Notariatus publici raeo, die Ehrsomen Johann 
Adam Blase, Stadtöältermann, Heinrich Adolph Ehcl, Stadtsältester, 
Hermann Christian Stieff, Stadtältester, Johann Friedrich Braunst! weig, 

r Ulrich Ewald Ctegemann, George Samuel Schmidt, Friedrich Wilhelm 
Jacobi, Andreas Christian Meerck, und Christian Reinboldt, sämtliche 
Bürger in der Hochfürstl. Residenzstadt Mitau, als Repräsentanten Einer 
löblichen Bürgerschaft de? Künstler nnd Gewerker daselbst, persönlich, und 
requirirten zugleich Perfonam et Officium meum dahin, folgendes, 
was Sie in Copia parata beibrachten, nicht nur zu den Akten meines 
Dsi'cii zu nehmen, sondern auch selbiges dem Edlen und Wohlgelahrten 
hiesigen Stadtsekretaire Ziegenhorn, zur Aktisation in den hiesigen Stadt-
gerichtSakten in ihrem Namen zu behändigen, und hierüber Komparentcn 
und Requircnten, fo oft es erforderlich, beglaubten Schein und Beweis 
zu ertheilen. 

"Da die Repräsentanten der Bürgerschaft der Künstler nnd löblichen 
Gewerker der Stadt Mitau in zuver'äßige Erfahrung gebracht, daß 
vsn Seiten Eines Edlen Achtbaren und Weifen Magistrats, wie auch 
der hiesigen löblichen Kaufmannschaft für Sich, und vielleicht mit 
Zustimmung mehrerer Städte, eine Deputation in diesen Tagen nach 
Warschau abgefertiget werden solle, vermutlich, um die Sache des 
sogenannten Bürgerlichen Vereins und der sogenannten Anträge des 
Bürgerstandes weiter zn betreiben, die Künstl.r und löblichen Ge-
werke der Bürgerschaft der Stadt Mitau aber, die,.da sie ohnstrei­
tig den konsiderabelsten Theil der Bürgerschaft ausmachten, affo auch 
am besten wissen und verstehen müßten, worauf die gemeinsame 
Wohlfahrt der samtlichen Bürgerschaft, so wie der Städte überhaupt 
ruhe, sich fcho» langst nicht nur feyerlichst, und förmlichst von dem 
sogenannten Bürgerverein, zn welchem Sie eigentlich nie zugetreten, 
und in welchen Sie nur durch Ueberlistung anfänglich haben verwickelt 
werden sollen, losgesagt, sondern auch geradezu deklanret. daß die 
in den Antragen enthaltenen, und von dem sogenannten Bürgerverein 
xräcendirten Rechte zu nichts weniger geschickt waren, als die c.llge-

meine , t • 
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meine Wehlfahrth de5 Dürgerstandcs tmb der Städte zu befördern, 
oder deren Zustand wahrhaft glücklicher zu machen, sondern nur aufs 
höchste, theils zur Erreichung fremder Absichten, mit denen die Künst­
ler und Löblichen Gewerke der Städte nichts zu thun haben, thetls eitler 
Absichten einiger Personen dienten. — So sähen sich dahero obenqe-
nannte Repräsentanten der Künstler und Gewerker der hiesigen Bür-
gerfchaft gewissenhaft verbunden, nicht nur noch einmal quam folem-
ni (Urne im Namen Ihrer Kommittenten zu deklariren, wie diese 
keinen Antheil an dem sogenannten Bürgerverein, und an den 
Zwecken und Absichten derselben nehmen; sondern euch da die nach 
Warschau abgefertigte Deputation nothwendiger Weise mit Kosten 
verbunden fluni wurde, die nicht anders als dem gemeinen Wesen der 
Städte überhaupt, und besonders der Stadt Mitatt lastig werden, 
nnd zu deren endlichen und völligen Untergänge gereichen müßten, wi-
der allen Aufwand, der etwa auf gemeinschaftliche Mitausche Statt­
unkosten zu dieser Abfertigung gemacht werden könnte oder möchte, 
quam folemniffime zu protestiren, und sich dahin zu manifestum, 
wie sie nie etwas weder direfte noch inmrefte zu diesen Unkosten 
beyzutragen gemeynet seyn würden, noch je gestalten würden, daß in 
dieser Rücksicht, und zum BeHufe erwähnter Abfertigimg einer Depu-
tation nach Warschau, und Ausführung der dabey intenditten Zwecke, 
im mindesten mit irgend einer Schuld die Stadt und gemeinsame 
Bürgerschaft belästiget werde — auch wider alles zu protestiren, was 
irgend aus dieser nach Warschau abzufertigenden Deputation für die 
Rechte der Künstler und Löblichen Gewerker der hiesigen Residenz-
stadt Mitau sonst nachtheiliges resultiren könnte, und sich so wie in 
Ansehung alles obigen, also auch hierüber, aller Orten und zu aller 
Zeit qu^ecunque jura falva reserviren. 

Wenn nun dieses olles nicht nur von mir ad Acla OfFicii mei, praevia 
Aftifatione, et Acceptatrone in quantum juris, genommen worden, 
sondern auch das von mir Hieruber angefertigte Instrument, dem Edlen 
und Woh!gelahrten hiesigen Stadtsikretaire, den 5ten hujus in seine Be­
hausung zur Aktisation in den Mitotischen StadwgericbtS-Akten anverlang­
ter und requirirtcrmaße«. behändiget worden: So sind Hieruber gegenwärti­
ge Testimoniales an obengenannte Ehrsame Komparenten und Regnirenten 

unter 
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unter dcm mir Allergnadlast anvertrauten Königlichen Sekretariats- und 
Notariats - Jnsiegel und meiner eigenhändigen Unterschrift ertheilet. So 
geschehen Mitau im Jahr Tausend Siebenhundert Ein und Neunzig, 
den Fünften Marz 

fL. S7| Andreas Auften, 
N. A&valis Sacrx Rcgix Majeftatis Sccrctaritts 

et juratus Notarius Pubhcus, 

Prod. den 1i. Marz 1791, 
Hochsürstl. Kanzeley. 

Nro. 6. 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr ! 

w. Hochfürstlichen Durchlaucht haben wir Endesunterzeichnete Deputirtt 
im Namen der samtlichen Bürgerschaft der Acuter und Gewerker in Höchst-
dero Seestadt Lübau» beygehende gerichtliche Urkunde, welche unsere Ver-
einigung mit der Mitaufchen Bürgerschaft der Künstler und Profejsionisten, 
zlir gemeinsamen und einmüthigsten Betreibung unserer Wohlfahrtöangese-
genheiten und Behauptung unserer Rechte gegen diejenigen unserer Mitbür­
ger , welche dieselben bisher verleht haben, und noch verletzen möchten, do-
kumentiret, pflichtschuldigst unterlegen, und zugleich unterthanigst bitten 
sollen, Höchstdieselben geruhen gnädigst, solche den Akten auf Höchstder» 
Kanzeley zu unserer jedesmaligen Legitimation einverleiben zu laßen. 

Wir ersterben in tiefster Devotion 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr! 

Ew. Hochfürstl. Durchlaucht 
unterthanigstgchoisamste 

Dcputirte der sämtlichen Bürgerschaft 
der Aemtcr und Bewerte der See-
stadt Liebau. 

Extra* 
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Extradidit et in fidem fubfcripfit 

fL.srj Johann Friederich Conradi, 
l_D. J Ober»Secrö. 

Prod. den 7. April 1791. 
Hochfürstl. Kanzeley. 

,Nro. 7. 

nno 1791 den 31. Marz erschienen coram a&is et officio Regit 
Secretariatus et Notariatus Publici meo die Ehrsamen Stephanuö 
Thurnherr, Stadtaltester, und Franz Heinrich Döbber, Bürger ter Kur-
landischen Seestadt tiebau, als gehörig Bevollmächtigte und instruirte 
Deputirte Einer Löblichen Bürgerschaft ter Aemter und Gewerker, auch 
derjenigen Gewerker die keine Aemter haben, zu Lieball, persönlich, und 
tcqiiitivfcn zugleich Perfonam et Officium mcum dahin, folge:^eS, 
was Sie in Copia parata beybrachten, zu den Akten meines Officii zu 
nehmen, und hierüber Comparenten und Requirenten, so est es erforder­
lich, beglaubten Schein und Beweis zu ertheileil: 

"Die Löbliche Liebausche Bürgerfchaft der Aemter und Gewerker, auch 
die so keine Aemter haben, fühle sich von Liebs und Dankbarkeit ge-
gen den Staats der sie schüfe und ernähre, wie von vernünftiger und 
pfiichtmaßiger Sorge für ihre wahre Wohlfahrt gedrungen mit der 
Löblichen Bürgerfchaft der Künstler und Gemerker in der Residenzstadt *" 
Mitau in Allem gemeinschaftliche Sache zumachen, und sich auf 
das unzertrennlichste an dieselbe anzuschließen; und welle demnach 
h iemi t te l s t ,  quam fo femmfüme> dek la r i re t  haben ,  daß  s ie  A l l e  
von eben erwähnter Mitaufchen Bürgerschaft gethane Schritte voll-
kommen genehmige, die von derselben bereits geschehenen feierlichen 
und rechtskraftigen Protestationen, namentlich wider den sogenannten. 
Bürgerverein, und die nach Warfthau abgefertigte Deputation r, und 
alle daraus vorjetzt oder künftig entspringende Kosten, Präjudikate,, 
eder sonstige nachteilige Folgen, als auch von der Liebauschen Bür­
gerschaft gefcheheu, angesehen wisien wolle, daß sie in Gefolge defsess 
Alles, was sie bis hicher,, in Verbindllng mic der Löblichen Liebanschen 
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Kausmatmschast, zu bewilligen und zu beschließen, sich hinreißen l«s-
sen, auf das seyerlichste widerrufe, und für ungeschehen erkläre, auch 
im übrigen sich zu aller Zeit und an allen Orten quaecunque jura 
falva reservire." 

Wenn nun dieses alles von mir ad acta officii mei genommen worden, 
so sind hierüber gegenwärtige TestimonialeS cm obgenannte Ehrsame Kom-
parenten und Requirmten, unter dem mir allergnadigst anvertrauten Kö-
nigl. Sekretariats- lind Notariats - Jnsiegel und meiner eigenhändigen Un­
terschrist errheilet worden. So geschehen zu Mitau ut fupra 

r L, S. 'j Andreas Auften, 
1 S, et N J A&ualis Sacra: Regime Majeftatis Scęrętarius et 

juratus Notarius Publicus. 

Concordantiam cum originali atteftor 

rL. s.l Johann Friedrich Conradi. 
L D. j - Sec; 6. 

Prod. den 7ten April 1791# 
Hochfürstl, Kanzeley. 

Nro. 8. 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr! 

^Hn der cm 2 4sten Deccmber des vorigen Jahres von den Repräsentanten 
der Künstler und Gewerke zur Hochfürstl. Kanzeley gebrachte» und von da 
aus, Einem Edlen Rothe zu Mitau zur weitem Mittheilung fommimicir« 
ten Eingabe, ist unter andern unser Stand, unser Gewerbe, ja unsere 
Person selbst sehr wegwerfend behandelt und angegriffen worden. Wir 
glauben uns dagegen vertheidigen zu können, und in dieser Absicht etwas 
zum Vortheil der Wahrheit und unserer guten Sache sagen zu müssen. 

Bey dem ersten Anblick sollte es befremden, wie Bürger gegen Bur-
ger, die doch nur Ein gemeinsames Interesse haben, und dasselbe nur 
durch gemeinsame Anwendung der Kräfte erhalten , befestigen und dauer-

hast 
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Haft machen können —• wie Bürger gegen eumnbcr so unbürgerlich die 
Waffen ergreifen nnd in das Eingeweide ihrer gemeinschaftlichen Wohlfahrt 
wüthen'können! Aber wenn man auf den Geist, der in der vorangeführ-
ten Schrift der Handwerker wehet, und von einem Ende bis zum andern 
sichtbar wird, Acht hat, so wird man es nur zu deutlich gewahr, daß nicht 
Wahrheit und Wahrheitsgefühl ihre Schritte geleitet haben, sondern daß 
es Stolz und jene armselige Art von Scheelsucht gewesen ist, die es nicht 
leiden mag, daß der Fleiß und die Thatigkeit einiger unserer Mitbürger 
sich durch bessern Wohlstand verzinset habe, als es bey ihnen gesche-
hcn ist. 

Diese Scbeelsucht, die immer das Zeichen einer völligen Ausartung 
des geraden Bürgersinnes und selten von andern übelthätigen Leidenschaften 
getrennt ist, geht gewöhnlich in Ungerechtigkeiten über, so bald man an sich 
selbst und der Möglichkeit zu einer gleichen Stu ff* der Wohlfahrt zu gelan­
gen, verzweifelt. Diese muthlose Scheelsucht hat, wie die Geschichte aller 
Volker es ausweiset, die Menschen, die bey Gemächlichkeit und Unthatig-
feit gern ein bequemes Leben fuhren und ohne Arbeit nur genießen möchten, 
mehr albernes sagen und thun lassen, als man beym ersten Anblick glau-
ben sollre. Sie ist es, die dem großen Haufen die fußen Traume von ei-
nem güldenen Zeitalter, von einem Lande, wo ohne Muhe und Arbeit 
Milch und Honig fleußt, wo die Natur, ohne unser Zuthun, ober doch oh­
ne unsere zu große Belästigung, ihre reichen Fruchte auftischet und wir nur 
bey gedankenloser Ruhe zugreifen dürfen; sie hat das schmeichelhafte Hirn-
gespinst von gleicher Ausheilung der Güter unb von dem eigenthumslosen 
Gebrauch derselben ausgebrütet, der lex agraria und all das Unheil, das 
Rom in den Zeiten der Republik dabey erfahren hat, war ihr Werk. 

Unsere liebe»Mitbürger, die Handwerker, oder wie sie sich lieber zu 
nennen scheinen, die Künstler und Gewerke, scheinen diese Ideen wieder 
ausnehmen und wo möglich realisiren zu wollen. Sie suchen dem Publikum 
Unglückscenen vorzumalen, wo keine sind, und übergehen aus Gefälligkeit 
die eigenlichen Quellen der Bürgernoth; sie machen den übrigen Bürger-
flössen und Gewerben erniedrigende Anschuldigung?«, damit man schon im 
voraus wider diese eingenommen seyn und ihren Scheingründen unb Para-
logismen desto eher trauen solle. Aber der Geist, der über ihren weitschich­
tigen Entwürfen gebrütet und sie in eine unruhige Thatigkeit geseht hat, ist 

C zu 
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zu sichtbar, titä daß man über tie Ursache und bm Zweck ihrer bisherig«!« 
Schritte nut im mindesten ungewiß seyn könnte. 

Da die Schrift, die die Handwerker, wie oben angezeigt worden —; 
unter dem 24sten Detember des vorigen Jahres eingereicht haben, nicht 
blos gegen uns , sondern auch gegen andere Korporationen gerichtet ist: fr 
werden wir uns hauptsachlich auf den zwehten Abschnitt, der gegen uns ge­
richtet ist, einschränken und solchen nach Crforderniß beleuchten. 

Die Handwerker, die noch vor kurzer Zeit auf den Grund einer feyet-
lich errichteten Akte mit uns Hand in Hand giengen, und sich selbst in den 
Stucken, wo unsere Gewerbe unvermeidlichen Kollisionen ausgesetzt sind, 
mit uns völlig einverstanden hatten; nun aber, Gott weiß wie, und durch 
welche mächtige Reize verführt, unsere Gegner geworden sind — diese 
Handwercker nennen sich die eigentliche Bürgerschaft, wenigstens den bey 
weitem zahlreichsten und nützlichsten Theil der Bürgerschaft. — 

Wir sind zwar nicht befugt und auch eben so wenig gemeynet, der Li­
beralität irgend eines Menschen in seinen Hyperbeln und Übertreibungen 
Ziel und Maaß zu setzen. Ein jeder ist Herr und Meister von seinen Aus» 
drücken, Phrasen und Figuren, und kann sie so groß und klein gebrauchen 
und mißbrauchen, wie es ihm gefällt. Nur muß es uns nicht zugemu-
thet werden, den großen Dunstkreis für den kleinen Kern zu nehmen. 
Was heißt hier also eigentliche Bürgerschaft, wenn der Ausdruck 
tlusschließungsweise auf die Handwerker angewendet wird? — Machen 
Handwerker allein wohl eine Stadt oder Bürgerschaft aus, oder sind sie 
nicht vielmehr blos der übrigen Bürgerklasien wegen, die sie in Brod und 
Nahrung setzen, da? Macht es etwa ihre Menge aus? Die bloße Men-
ge hat noch nie für die Güte oder den Werth einer Sache, oft aber für das 
Gegen the i l  en tsch ieden ,  oder  wenn  ja  d ie  Menge  en tsche iden  so l l ,  so  wür -
de  de r  Bauer ,  der  e igen t l i che  A rbe i t smann ,  jene  von  den  
Handwerkern  angemaaßten  Präd ika te  der  Unen tbehr l i ch -
ke i t  nnd  Nü tz l i chke i t  vo rzüg l i ch  ve rd ienen  und  ihnen  den  
Rang ablaufen. Wenn es also bey Bestimmung des Begriss de? 
Bürqelschast gar nicht auf die Menqe der Individuen, sondern auf dit 
Glöße des Bey trag es zur Summe des städtischen Wohls ankommt: so 
wird die Anmaaßung unserer li. ben Mitbürger, der Handwerker, sehr inö 
kleine gerochen und uns ein weites Feld zu manchen Erörterungen geben> 

wenn 
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wsnn w!r iHnen diese Demüthtgung nicht liebet Srsparen und ihre Blößen 
mit abgewandten Augen, wie es guten Bürgern geziemet, zudecken wollten» 

Die Handwerker beklagen sich über bie Schwierigkeiten ihres Fort­
kommens , über taglich zunehmende Dürftigkeit, und mögen zum Theil 
nicht unrecht haben; darin aber haben sie sicher unrecht, daß sie den Grund 
ihrer Verarmung da suchen, wo er nie zu finden gewesen ist. Man ist 
gewöhnlich nicht deswegen arm, weil man nichts hat, sondern weil man 
nicht arbeitet — und in einer Stadt, wo es so wenig an aller Art von 
Arbeiten fehlt, und wo das Arbeitslohn, in Vergleichung mit Teutschland, 
wo unsere Handwerker größtenteils Her sind, so übertrieben hoch sieht, 
muß dieses doppelt wahr seyn» Und so ist die Erscheinung nicht selten, 
daß der Handwerker in mancher Stadt sehr dürftig ist, nicht weil es an 
Arbeit fehlt, sondern weil Unfieiß, Müßiggang, der Hang über halbver. 
frandeue politische Gegenstande zu kannegießern, das Streben durch weich-
liche Lebensart und Luxus sich bis auf einen gewissen Grad den höhern 
Standen zu nähern, ihn von feinem Gewerbe, das sich mit Gemächlich» 
keit, Luxus, Weichlichkeit und spekulativen Hirngespinsten durchaus nicht 
vertragt, abzieht und ihm die Kraft, so wie die Lust zu seinen mühvollen 
Arbeiten raubt. Die Mitotischen Handwerker wenigstens behaupten, daß 
dieses ihr Fall nicht sey, und wir halten unser Unheil darüber zurück weis 
es uns zu weit führen und zu unangenehmen Erörterungen Stof und Anlaß 
gchen würde. So viel aber getrauen wir uns zu behaupten, daß die Aus­
fuhr der rohen Materialien in5 Ausland und die Einfuhr der Fabrikwaa-
ren , so oft auch die Klagen darüber wiederholt worden sind, an der Ar* 
muth der hiesigen Handwerker sehr unschuldig sind. 

Dasjenige, was die Handwerker in ihrer vorerwähnten Eingabe un­
ter Rum. i. sagen, oder eigentlich zu reden, was man sie daselbst sage« 
laßt, ist so wenig lokal und der Lage des Handels von Mitau angemessen, 
widerspricht so offenbar den ausgemachtesten Thatfachen und den Verhalt­
n issen  des  Handwerks ,  daß  man  in  Zwe i fe l  ge ra th ,  ob  dase lbs t  M i tau -
fche Handwerker und ob sie von Mitau reden. So ein widersprechen« 
des Deraifonnemcnt kann man mir bey der erbärmlichsten Unwissenheit 
und dem Unvermögen^ feinen Gegenstand zu übersehen, oder bey der 
fchlintinen ?(bsicht, nur einen Stein mehr, er mag übrigens passen, oder 
nicht, zu feinem Luftfchlosse zu haben, erwarten. 

C 2 Bey 
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Vey rechtlichen Ausführungen sollte eS mcht auf Rednerkünffe, auf 

Weinerliche Gemahlde und Geschichtchen vom j Leben und dem Bestehen so 
mancher rechtschaffenen Familie, von Zu Grunde gehen und verhungern 
u. d. gl/ sondern auf Thatfachen und Wahrheit ankommen. Der Redner 
und Dolmetscher der Handwerkssache scheint dieser Meynung gar nicht, 
destomehr aber darauf bedacht gewesen zu seyn, dasjenige, was seiner 
Schrift an Thatfachen und Wahrheit abgeht, durch schimmernde Phrasen, 
die beym ersten Anblick einen Sinn zu versprechen scheinen, reichlich zu er-
setzen. Thatsachen, Gnadigster Fürst und Herr, Thatfachen, die sich bey 
der strengsten Untersuchung bewahrheiten werden, sind es, wa6 wir diesem 
Strom seichte Deklamation entgegenzusetzen haben. 

Es ist Thatsache, daß die Mitauschen Fleischer durch kein Gesetz ge-
bunden sind, die bey ihrem Gewerbe gewonnenen rohen Haute, gerade an 
den Kaufmann zu überlassen, vielmehr hat es ihnen zu allen Zeiten frey 
gestanden, sie an Gerbern, Juden und an einen jeden, der ihnen den 
besten Preis bietet, zu verkaufen. Wenn aber die Fleischer bisher aus 
freyer Wahl die rohen Haute lieber dem Kaufmann angeboten und die meh-
reste Zeit aufgedrungen haben: fo geschähe es, weil der Mitausche Gerber, 
der weder das Vermögen noch den Geist hat, sein Gewerbe ins Große zu 
treiben, sie ihnen nicht abnehmen konnte, nicht abnehmen wollte, und jene 
mithin Gefahr liefen, daß ihnen dieses Produkt, das sich ohnehin nicht 
leicht gegen Faulniß bewahren laßt, in Wurmfraß übergehen und sie um 
den daran gehoften Gewinn bringen möchte. 

Ueberdies ist der Handel mit rohen Hauten so unbedeutend, daß er 
nicht der Rede werth ist, und wenn die Handwerker, oder diejenigen, die 
sich in deren Namen aus gut Glück, alles, was ihnen einfallt, zu sagen er-
kauben, nur die geringste Kenntniß vom Lokal und von den Sachen hatten, 
die sie sagen: so würden sie es nicht wagen können, die Welt mit derglei-
chen leeren Vorbildungen begauckeln zu wollen und über ihre Windgeburten 
einen Lermen zu machen, als wenn die große Bühne des Himmels ihret-
wegen einstürzen sollte. 

Es laßt sich aus den eigenen Angaben der hiesigen Fleischer und den 
Acciserechnungen beweisen, daß in Mitau im Durchschnitt das Jahr hin-
durch 5 bis 600 Ochsen und zwischen 4 bis 5000 Kalber geschlachtet wer­
den. Wer nur die geringste Kenntniß vom Handel hat, wird es wissen, 

daß 
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daß diese unbedeutende Quantität von rohen Häuten — denn mit Ziegen 
und Schaaffellen hat der hiesige Kaufmann nie gehandelt — nicht hin­
reicht einen einzigen Kaufmann zu beschäftigen, geschweige, daß sie, unter 
mehrere vertheilt, von einiger Bedeutung seyn sollte — und doch haben 
die Handwerker Unverschämtheit genug, wider die Wahrheit offenbarer 
Thatfachen, den Handel mit rohen Häuten zu einem Gegenstände einer 
zügellosen Haab- und Erwerbungssucht zu machen. — Aber so unbeträcht­
lich auch die Quantität der hier gewonnenen Häute ist: so ist es doch dm 
Fleischern niemals gelungen, sie bey den hiesigen Gerbern, denen sie sie 
gern und vorzüglich überlassen würden, unterzubringen, sondern haben sich 
an die hiesigen Kaufleute schlagen müssen, daß diese ihnen das verderbliche 
Produkt abnehmen sollen, wie die Fleischer es selbst in ihrer Antwort vom 
ioten Julii des vorigen Jahres, auf die unter dem ?ten May 1790 zur 
Hochfürstlichen Kanzeley gebrachten Beschwerde der ioh - und Rothgerber, 
wegen des hier aufs neue in Anregung gebrachten Verkaufs der rohen Hau­
te, mit mehrern deutlich bewiesen haben. 

Auch kommen jährlich Polen und fremde Juden mit ansehnlichen 
Quantitäten Häuten her, von welchen sie sich, wenn ihnen die hier gewon-
tienen Felle nicht gnügen sollten , zu sehr billigen Preisen , besonders wenn 
bey schlechten Wegen, dem fremden Mann die Fracht bis iiebau zu hoch 
zu stehen kommt, uberflußig verforgen und obenein sich den Dank des Mi-
tauschen Kaufmanns verdienen könnten, der es seines eigenen Vortheils 
wegen überaus gerne sähe: wenn die hiesigen Gerber L'ie ieute wären, die 
jährlich hieher gebrachten Vorräthe von rohen Häufen an sich zu bringen, 
weil die Fremden gemeinhin das daraus gemachte Geld auf Gewürz und 
Kraamwaaren, auf Heringen, Salz und dergleichen Sachen anlegen; jetzt 
aber, da sie keine Abnehmer finden, alle diese Bedürfnisse in tiebau, wo 
sie ihr Produkt hinzuschaffen genöthiget sind, einkaufen. Aber wie gesagt, 
die hiesigen Gerber befinden sich, troß des jermenS,' den sie von ihrer Pro­
fession machen, in einer so kläglichen Verfassung, daß sie nicht einmal die 
in Mitau gewonnenen Häute, die ihnen die Fleischer anbieten, abzuneh-
men und zu verarbeiten im Stande sind — und diese jeute wagen es von 
Ausfuhr der rohen Produkte zu reden! 

Was hier von den rohen Häuten gesagt ist, gilt ebenfalls von der 
Ausfuhr der rohen Wolle, deö Flachses und Hanfes. Wenn diese Erzeug» 
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nisse darauf warten sollten, bis sie durch bie Hand der Mitaufchen Hand-
werker verarbeitet würden: so müßte sehr wenig bavon erzielt werden« 
Auch werden es die Zollregifter ausweisen, daß schon seit vielen Jahren 
keine rohe Wolle, kein Hanf, kein Flachs von hiesigen Kaufieuten ver? 
fandt worden, unb daß dem ohngeachtet bie Industrie der Handwerker 
keine merkliche Fortschritte gemacht habe. Aber darum ist es ihnen auch 
nie zu thun gewesen. Ihr letzter Wunsch ist es immer gewesen, imb wird 
es ewig bleiben, alles unter den Zwang ihres Schragens zu beugen und 
das ganze Publikum, so wie alle Industrie, von ihrem Zunftdespotismus 
«bhangig zu machen. 

Unb ba dieses das punttum Taliens ist, das ihrem Uebermuthe 
schmeichelt: so ist es nicht um Wahrheit, fonbern nur um Vorwand, zu 
ihren ungestümen Pratensionen zu thun» Woher sonst die grundlose Be­
schwerde der übrigen Lederarbeiter, baß sie das gegerbte Leder Dom hiesigen 
Kaufmann nehmen müssen? Es ist unwidersprechliche Thatsache, daß der 
Handel mit fertigem Leder, sich wenigstens seit der letzten Konvention von 
1783, ganz allein in den Händen der Russen befindet, und daß. wenn mich 
in ehemaligen Zeiten der seltene Fall eintrat, daß der hiesige Lederarbeiter 
ein Stück Leder vom Kaufmann nahm, so geschah es gewiß nur dann, 
wenn dieser es ihm borgen mußte» 

So ohne alle Wahrheit und innern Gehalt, blos mit etwas Dekla-
mation aufgestützt, sind die Klagen der Handwerker — die geringste 
Kenntniß des Lokals zeigt, daß noch niemals grundloser? Beschwerden mit 
wehr Ungestüm sind gefihret worden. 

Ihre unter Num. 2» befindliche Beschwerde bettist bie Fabriken uny 
Fabrikwaren» 

Fabriken hat es immer gegeben unb Fabrikwaaren werben in alle Lan? 
der eingeführt t— unb noch nie hat man den politischen Druck so weit aus-
Zßbehnt, daß man bie Einfuhr der Fabrikwaaren, den Hanbwerkern zu Q)t? 
fallen, verboten hatte» Wenn es ja geschehen ist, so ist es blos in der 
Absicht geschehen, um einheimische Fabriken zu haben und in Gang zu brin* 

1 gen. Und wem ist es unbekannt, daß es den Fabrikanten an den mehre-
sten Orten, wo Fabriken blühen, zum Besten des Handels durchaus un-
tersagt ist, mit denen von ihm verfertigten Waaren im kleinen zu handeln 
unb baß ihm nur in einigen wenigen Fahrikstadten die Konkurrenz im Ver-
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tauf der Fabrikate durch den Weg einer besonder Vergünstigung gestattet 
ist? Es wäre auch sehr unpolitisch und für jedes Publikum sehr benachthe!> 
ligend, wenn die Einfuhr der Fabrikwaaren, bey dem Mangel eigener und 
einheimischer Fabriken, verboten seyn sollten. Woher sollte das Publikum 
die Sachen seines Bedürfnisses hernehmen? Vom Handwerker? Kann 
der einzelne, etwa mit einigen Gesellen, arbeitende Handwerksmann die 
Sachen, die man zur Notwendigkeit und Verschönerung, zur Bequem­
lichkeit, zum Vergnügen des Lebens braucht, in der Menge, Güte, Schön-
heit. Wohlfeilheit und Geschwindigkeit liefern, als es die Bequemlichkeit 
des Publikums oft fordert? Müßte man nicht bey dem Verbot der Fabrik-
waaren theurer kaufen? Müßte man sich nicht der Uebervortheilung, dem 
Eigensinne, der Langsamkeit der Arbeiter unterwerfen? Wo also keine ein-
heimische Fabriken vorhanden sind, wäre es Tyranney und Härte gegen 
das Publikum, der Handwerker wegen, und damit diese das Preisgege-
bene Publikum, desto besser besteuren könnten, die Fabrikwaaren auszu­
schließen« Man nehme nur an, wie viel tausend kleinere und größere Ar-
tikel an Schlösser- Schmiede * und Eisenarbeit erfordert werden, wenn ein 
einziges Haus in der Stadt gebanet, oder repariret werden soll? Läßt es 
sich ohne Schwindel auch nur einmal denken, daß die hiesigen Schmiede 
alle die größern und kleinern Erfordernisse des Baues mit einem Paar Ge-
selten, die sie zu halten im Stande sind, und bey dem Unvermögen, sich die 
nöthigen Materialien ihres Gewerbes, wenn sie solche nicht bey dem Kauf-
mann aufKredit,oder den Vorschuß dazu von dem Bauherrn bekommen—!» 
so gut, so wohlfeil, so geschmackvoll und so geschwinde liefern werden, af6 
es das Bedürfniß und die Bequemlichkeit des Bauherrn die mehreste Zeit 
erfordert? Was würde aus manchem Bau werden, wenn das Publikum 
nicht die große Bequemlichkeit hätte, das zum Bau nöthige Schlösser- und 
Eisenwerk, auf der Stelle und ohne zu warten, aus den Krambuden zu 
bekommen? Was würde vollends herauskommen, wenn in denen zun: Bau 
bequemen Jahreszeiten zehen und mehrere Häuser auf einem Male gebauet 
und repariret werden, oder wenn die Schmiede und Schlössergefellen, wie 
solches sich mit jedem Amte zehen Mal in einem Jahre begiebt, den lusti-
gen Einfall bekommen, nach Löblichem Schragengebrauch, einen Aufstand zu 
machen und die bestellte Arbeit stehen zu lassen? — Wer unter diesen und 
«hnlichen Kollisionen allein und ohne Schutz leiden würde, wäre wohl das 
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arme Publikum; ber Handwerker gewiß nicht. Denn hatte tiefer es nut 
einmal dahin gebrady, daß den Fabrikwaaren aller Eingang in diesen Für-
stenthümern verwehrt wäre: fo hat er, wie es auch kommen mag, immer 
ein gutes Spiel. Nimmt der Handwerker elende Materialien zu feinen 
Arbeiten und liefert Schund — das Publikum muß sich damit begnügen, 
denn die bessern Fabrikwaaren machen keine Konkurrenz mehr. Hat der 
Handwerker oter testen Geselle eben nicht just zu arbeiten, ta6 Publikum 
muß warten, tenn der Weg sich durch die fertigen Waaren in ten Buten 
zu helfen, ist ihm abgeschnitten. Kurz durch Wegfchaffung aller Fabrik-
waaren würde das Publikum allen Kaprizen, dem Uebermuthe, der Schlw» 
derey, der unerträglichsten BrandfchaHung der Handwerker ohne alle Ver-
theidigung Preis gegeben feyn, und man müßte entweder wider alle Ver-
nunft behaupten wollen, daß die Stadt und alle ihre Bewohner blos der 
Handwerker wegen da sind, oder zugeben, daß die Verbannung aller Fa» 
brikwaaren im höchsten Grad schädlich und drückend für das Publikum 
fei). Das, was hier von den Schmieden und Schlössern gesagt worden, gilt 
mit kleinen Veränderungen von allen Handwerkern. Nur in einem einzigen 
Fall verdiente das Gesuch der Handwerker, mit Bescheidenheit vorgetra» 
g<n> — eine allensalsige Aufmerksamkeit und ließe sich einigermaßen ent­
schuldigen. Und dieser Fall ist, wenn jede Zunft und jedes Handwerk be-
sondere Niederlagen errichtet, folche mit allen zu ihrem Gewerkskreife ge-
hörigen Handwerkswaaren in gnugsamer Menge, Güte, Dauer und 
Sd)önheit versehen und auf die Art dem Publikum die Gelegenheit ver-
fchaft hatte, sich daraus nach Bequemlid)keit und Bedürfnis? zu jeder Srutt* 
U, ohne erst Bestellungen zu machen, mit den nöthigen Handwerkswaa-
ren zu versorgen. An diese Bequemüd?keit des Publikums, die den Ab-
gang der Fabrikwaaren in den Buden einiger maaßen ersetzen könnte, ist 
gar nicht gedacht, und nach der jage, worin sich hier unsere Handwerker in 
Ansehung ihrer geringen Anzahl und der zu dem ganzen Umfange ihres Ge­
werbes in gnugfamen Vorrath anzuschaffenden Materialien befinden, ist 
daran auch gar nicht zu denken möglich. Man wird uns zwar hier das 
Amt der Tischler, die im vorigen Jahre den Anfang zu einer fold)en An­
stalt gemacht haben, anführen wollen, aber das , was diefe gethan haben, 
ist kaum der Rede werth, gefd>weige daß dadurch alle ausländischen Meu-
bleö und Tischlerarbeiten überflüßig geworden wären. Der Versud), den 
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die Tischler zu einer Niederlage zu machen angefangen haben, schränkte 
sich bloß darauf ein, daß sämtliche Meister die einzelnen Stücke von Tisch-
lerarbeit zusammentrugen, die sie auf Spekulation Hey müßiger Zeit angc-
fertiget und feine Abnehmer gefunden hatten; die aber weder ein Ganzes 
ausmachten, noch hinreichten, auch nur ein einziges Haus mit dem Nöthi-
gen, geschweige denn ein ganzes Publikum mit dem erforderlichen Hausge-
räche zu versorgen. Unb so wenig dieser von allen Seiten zusammengetra­
gene kleine Vorrath baö Ganze eines Amendements Erschöpfte, so wenig 
Ordnung, Plan und Vollständigkeit des Assortiments darin zu finden war: 
fo würbe er doch gleich, in den ersten Monaten seines Entstehens ausgekauft, 
und feit der Zeit ist nichts wieder hineingekommen, wie sich ein jeder, der 
die.sogenannte Niederlage zu übersehen Lust hat, auf der Stelle überzeugen 
kann. 

Nur solche, in dem vollständigsten Sortiment angelegte, und mit allem, 
was die Fabrike liefert, versehene Niederlagen, könnten dem Ansuchen 
5er Handwerker allenfalls einige Aufmerkfamkeit verschaffen. Wir sagen 
allenfalls verschaffen; denn es giebk ausserdem noch sehr wichtige Grün­
de, die das Verbot der Fabrikwaaren durchaus widerrathen konnten, wi-
bcrrathen müßten. 

Wir wollen hier nichts von bem uuleugbarcn Zwang, den bie Zunft­
einrichtungen, sowohl für die Künste, für die Industrie, und für jedeK 
Publikum haben, sagen; wir wollen uns in keine Untersuchung einlassen, 
ob die Umstände, die die Zünfte bey ihrer Entstehung begünstigten, noch 
dieselben sind, und ob diejenigen, bie bie Abschaffung ber Aemter so oft 
und bringend anrathen, Recht haben; so viel bleibt doch immer gewiß, daß 
es den gegenwärtigen Zeitbedürfnissen und Umständen wenig angemessen 
feyn dürfte, wenn man den, ohnehin fchon vor andern Vürgergewerben, fv 
vorzüglich begünstigten Schrägen und Handwerkszwang noch mehr erwei-
tern und ein ganzes Publikum dem Handwerker, für den noch immer, tro£ 
der Fabriken, in jeder Stadt fo viel zu arbeiten übrig bleibt,, daß dabey jur 
fein Brod und für seinen Wohlstand» gesorgt ist — völlig Preis geben 
wollte. Aber, wie gesagt, arbeiten n üßte der Handwerksmann und nie 
vergessen , baß Müßiggang unb Beschäftigung mit Dingen, bie für feinen 
Geist unb Kopf nicht gemacht sind, gleich dem Roste, allen Wohlstand zer­
naget unb baß ein schlafender Fuchs kein Hitjhn fängt. Außerdem nun, 
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daß es bie gefährlichste Bedrückung 'für jedes PubliklM! seyn würde, wenn 
die ungemessenen Prätensionen ber Hanbwerker, auf Kosten bes hier burd) 
die Gefetze des Landes, privilegirten Handels ausgedehnt werden sollte: fo ist 
kein Gesetz vorhanden, das die Einfuhr der Fabrikwaaren, oder bas dem 
Kaufmann ben Handel mit felbigen verboten hatte, vielmehr liegt die Frey-
heit der Einfuhr und des Handels, mit besagten Waaren ganz eigent-
lich in dem Gebiete derer den hiesigen Kaufleuten, durch Gesetze unb Privi­
legien, ertheilten Befugnisse. Ja, wenn, nach bem Verlangen ber Hanbwer-
ker, alle Fabrikwaare verboten, ber Krämer von dem Handel mit denselben 
ausgeschlossen und das Recht bazu bem Handwerker ausschließungsweise zu­
gestanden werden sollte: so wurde solches den allgemeinen und besonder« 
Gesetzen dieses Landes zuwiderlaufen, und dieses hatte den Handwerkern 
und ihren weisen Berathern nicht entgehen sollen. Es ist ja bekannt — 
ober sollte doch einem jeben, -[ber sich bas Recht herausnimmt, über Ge-
genstande dieser Art zu raisonniren, bekann! seyn, daß alle Arten der Mo-
nopolien der Grunbverfassung bes Landes zuwider und in den Gesetzen mit 
Nachdruck verboten sind. WaS faßt aber die mit Ungestüm verlangte Aus­
schließung des Kramers von bem Handel mit Fabrikwaaren, worin ihn 
Gesetze und Policey gefetzt und Jahrhunderte hindurch geschützt haben; was 
saßt die, auf Kosten anderer eben fowohl privilegirter Burgerklassen, gesor-
derte privative Berechtigung des Handwerkers, mit solcher Waare das 
Publikum allein versehen zu dürfen, anders in sich, als ein Monopolium 
von der schädlichsten und drückendsten Art? Aber in dergleichen Ungereimt­
heiten muß ein jeder verfallen, der ohne Sachkenntniß und ohne Uebersicht 
des Ganzen die Hand an einen Pflug legt, den er nicht zu fuhren versteht. 
Und überhaupt scheint dem Verfasser jener Schrift für die Handwerker mehr 
an der Art, wie er etwas sagt, als an den Sachen selbst, die er sagen soll­
te, gelegen zu seyn, daher verkauft er überall statt Wahrheit, Deklama-
tion-Dunst, der, wenn er auch noch so lieblich riecht, doch nur die zum 
menschlichen Leben nöthige reine Luft verfälscht und den Kops dröhnend macht. 

Um das Unzusammenhängend«? und Jnconsequente in dein Gesuch der 
Handwerker noch mehr aufzudecken, sehen wir uns veranlasset, noch einige 
Wibersprüche, bie in biesem rohen unb unburchgebachten Gespinste liegen, 
»der unmittelbar baraus folgen, hier anzuführen. 

Einmal ist es doch wohl ausser allem Zweifel, daß wir auf unfern 
Kram-
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Kramhandel so gut prlvilegirt sind, als die Piofest^onisten auf ihr Hand-
werk, und daß, roenn Fabrik - und Manufakturwaaren von unserm Handel 
ausgeschlossen seyn sollten, es alsdann für uns nicht nur keinen Handel 
mehr geben, sondern das? uns auch der Staat, der von den ältesten Zeiten 
einen Handel mit diesen Waaren authorisirte und uns dabei; zu schützen ver­
sicherte , unverantwortlich tauschen würde, wenn er uns ihn, nachdem 
wir mit Kosten unser Bürgerrecht darauf gewonnen und unsere Abgaben 
jahrelang bezahlt haben, wiedernehmen wollte. 

Es muß ferner einem jeden einleuchten, daß die hiesigen Handwerker, 
da ihrer zu wenig sind und es ihnen an den, zu den verschiedenen Arbeiten 
tauglichen Materialien und an dem nöthigen Verlage ganz fehlt, dasjenige, 
was die Fabriken und Manufakturen hervorbringen, weder in solcher Men-
qe und Güte, noch von der Brauchbarkeit, Feinheit und Eleganz, zu lie­
fern im Stande sind, a's es das Bedürfnis;, der Geschmack und die iieb-
haberey des Publikums fordert. Man halte nur Umfrage im Publikum 
unter denjenigen, die bey den hiesigen Handwerkern haben arbeiten lassen 
und man wird fast allgemeine Klagen über die Theurung und langsame Be­
förderung, über die Geschmacklosigkeit, Plumpheit und wenige Brauch-
barkeit der hiesigen Arbeiten hören. Und die Handwerker dürfen es nur 
wagen, es laut und öffentlich zu verlangen, daß das Publikum sich allen 
diesen unbequemen liebeln noch mehr aussetzen soll, als es schon dazu durch, 
eine gewisse Unvermeidlichkeit gezwungen ist. Ja, wir getrauen uns zu be-
haupten, daß, wenn die abentheuerliche Pratension der Handwerker realisirt 
werden könnte, oder sollte, die Kaufleute unverschuldet zu Grunde gerichtet 
werden würden, ohne daß die Handwerker auch nur den allergeringsten Ge-
winu davon haben, oder den Kreis ihrer Wohlfahrt nur im mindesten er-
wejtert sehen würden. Die Sache ist ganz klar, und man muß die Kurz-
sichtigkeit der Handwerker bewundern, daß so nahe Dinge ihnen entgehen. 

Kurlands angesehenere Stande haben von jeher das Reifen in fremde 
Lander, als einen wesentlichen Theil der Erziehung, und der vollendeten 
Bildung angesehen. Auf diesen Reifen haben sie ihren Geschmack und ihr 
Gefühl des Schönen ausgebildet, sind mit den Werken der Kunst und der 
Pracht, mit schönen Formen in den Produkten des menschlichen Fleißes 
und der edlen Anordnung und reichen Zusammensetzung der Fabrikate be­
kannt geworden. Und diesen Kennern von ausgebildetem Geschmack will 
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man es zlmiuthen, daß sie, mit Verleugnung ihres Gefühls für Schönheit, 
mit den kümmerlichen geschmack — und ersindungslosen Versuchen des 
Handwerks, das höchstens nothdürftig nachahmen kann und auch bald 
nachzuahmen aufhören würde, wenn die Krambuden, ihm Modele dazu aus 
den Fabriken zu liefern, aufhören würden— sich begnügen sollen? Der 
feinere Geschmack würde sich nie zu solchen Verleugnungen verstehen. Und 
was würde in einem Lande, wo es nicht mir Niemanden verboten ist, sich 
seine Bedürfnisse unmittelbar aus der Fabrik« kommen zu lassen, sondern 
wo auch ein bedeutender Theil der Einwohner das einladende Vorrecht der 
Zollfreyheit hat, der unausbleibliche Erfolg feyn V Gewiß nicht, daß man 
am Ende mit den Arbeiten, die der hiesige Handwerker zu machen versteht 
oder zu liefern für gut findet, vorlieb nehmen, fondern daß der wohlhabi-
gere Theil sich feine Bedürfnisse nach feiner Liebhaberey unmittelbar vom 
Auslande verschreiben würde. Und so würde denn, nach diesem seinen Plan, 
der Handwerker sich zwar das Vergnügen verschaft haben, den Kramer zu 
Grunde gerichtet zu sehen, selbst aber für das Luftgebaude feiner eingebil­
deten Glückseligkeit auch nicht einen Flickstein gewonnen haben. 

Ueberdem besteht die Nahrung und das Gewerbe von Mitan, wie es 
jedesmal der Fall mir einer Landstadt ist, bloS darinn, daß nicht nur der 
Landmann daselbst die Früchte der Felder und seiner Handearbeit absehen 
und sich hinwieder mit demjenigen, was ihm nöthig ist, versehen kann, 
sondern daß auch Fremde und Benachbarte Anlaß finden, ein Gleiches zu 
thun. Sobald aber keine Fabrik - und Manufakturwaaren mehr in Mitau 
fondern blos das, was der Handwerker davon, nach Halbjähriger Bestel­
lung, zu liefern im Stande ist, zu haben ferm wird: so hört auch aller Ver­
kehr auf. Denn fowohl Einheimische, als Fremde rechnen darauf, daß sie 
nicht nur die Erzeugnisse ihres Feldes und ihrer Handearbeit loswerden, 
sondern daß sie auch auf dem nehmlichen Platz für das gewonnene Geld, sich 
mit dem was Bedürfniß, Bequemlichkeit und Liebhaberey wünschen laßt, 
nach Wahl und Geschmack versorgen können. Daß die Werkstatte der 
Handwerker, und besonders der Mitauschen Handwerker, dazu nicht hinreicht, 
wird einem jeden einleuchten, der mit ihrer armlichen Beschaffenheit mir ei-
nigermaaßcn bekannt ist. Die gemeinschadtichen Folgen von diesem ge-
hemmten Verkehr sollte doch den Handwerkern, oder ihren Leitsternen, nicht 
entgangen seyn, da sie so ganz in der Nähe liegen. ' Wenn also der Be-
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wohner des platten jandes die Aussicht nicht mehr hat, sich auf der Stelle, 
wo er seine Gefälle losschlägt, mit dem, so er nöthig hat, nach seinem Ge-
schnittcf, oder nach seiner Kaprize, zu versehen: sojwird er gewiß andere 
Städte wählen, wo er diese Bequemlichkeit findet — und dieser veränderte 
Zug des Handels, würde Mangel der Lebensbedürfnisse, würde Theurung 
und Geldmangel nach sich ziehen, würde nicht nur für den Kaufmann, 
fondern auch für den Handwerker schädlich seyn und alles Gewerbe lähmen; 
zu geschweige, daß der Fürst selbst durch die verringerte Zoll- und Accise» 
einnähme ansehnlich leiden müßte. 

Kurz, man mag die Fehde, die die Handwerker den Fabrikwaaren 
und den damit handelnden Kaufleuten geschworen zu haben scheinen, be^ 
trachten von welcher Seite man will, so ist und bleibt es das abenrhener-
lichste, unausführbarste, für alle Klassen der Landeseinwohner allgemein 
schädlichste Projekt, das nur je von einem Kopfe ist ausgebrütet worden, 
der seine lufł oder seinen Vortheil dabey hat, Menschen, die weder Kopf 
noch Zeit und Beruf haben, dergleichen Materien ganz durchzudenken, 
aus eine fo jammerliche Art zu mißleiten und Preis zu geben; wenigstens 
liegt der Grund ihres Verfalls durchaus nicht in dem Handel mit Fabrik« 
waaren— vielleicht auch überall in gar keiner äussern Ursache, sondern 
in den Mißbrauchen des Handwerks, in Schwelgerey lind Luxus, in dem 
Hange zum Müssiggehen und 511 politischen Grillen, im sogenannten blauen 
Montage, de? dem Jahre nicht nur 52 nützliche Tage entzieht, sondern 
obenein den Gewinn dtr arbeitsamen Tage verzehrt — kurz in dem langen 
Register von Handwerksgrillen und Mißbrauchen, die sich, trotz derjReichs» 
abschiede der vorigen Jahrhunderte, die sie abzustellen suchten, dennoch zum 
Unglück der Welt erhalten und fortgepflanzt haben. 

Gleich anfanglich und da die Handwerker noch mit uns Hand in 
Hand giengen, suchten und fanden sie die äussere Ursache ihres Verfalls 
da, wo sie wirklich ist und nur seyn kann; sie fanden, daß die Schaar von 
Böhnhaasen, davon jeder Krug und jeder Edelhof einen, oder mehrere 
herberget; sie fanden, daß der, mit den in alle Fächer des Handwerks ein-
schlagenden Artikeln, ohne alle Abgaben und Einschränkungen, handelnde, 
Ruß;schc Kaufmann, daß der Jude und der im Lande herumziehende 
Schmalkalder und Nürnberger, nicht nur dem Handwerker Eindrang thut, 
sondern obenein das Geld aus dem Lande zieht, mithin also ihren Verfall, 
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wenn er ja in einer äussern Ursache gesucht werden kann, bewirken. Aber 
diesen ersten richtiger» Gesichtspunkt haben Menschen , deren Privatvor-
theil es erfordert, das Wasser zu trüben, verrückt und einen andern vorge-
schoben, und die Handwerker, die gern so aussehen möchten, als wenn sta 
diese wichtige Entdeckung ihrer eigenen Schlauigkeit zu verdanken hatten, 
stürmen blindlings darauf zu. Denn wären ste nur, mit Entfernung alle? 
fremden Einwirkungeines augenblicklichen Nachdenkens fähig: so würden 
fte sich aus dem immer allgemeiner werdenden Verfall der hiesigen Kaufleute 
und aus den häufigen Fallissements leicht überzeugen, daß der Handel mit 
den Manufaktur- und Fabrikwaaren eben kein unfehlbares Mittel seyn 
müsse, einen jeden, der damit handelt, zu bereichern, und daß es mit dem ver» 
schrienen Reichthum der Kaufleute, worüber sich die Handwerker gar nicht 
zufrieden geben können, nicht viel auf sich habe. Denn zu geschweige«, 
daß es der sogenannten reichen Kaufleute so wenig giebt, daß sie gegen die 
Zahl der armen und verunglückten in keinen Anschlag konnnLn: so würde es 
mich nach dcr Lage der Sache ein Wunder seyn, wenn bey dem hiesigen Han-
wir wollen nicht sagen alle, sondern nur viele reich würden. Wenn man 
auch der ausserordentlichen Unglücksfalle, denen ein Kaufmann unterworfen 
ist, nicht errechnen will: fo darf man nur an die mehr in der Nahe liegen­
den Hebel denken, an das einmal eingeführte und unvermeidlich gewordene 
Borgen, an die bösen Schuldner, an die ewigen Umwandlungen der Mo-
den, an die Kaprizen des Geschmacks und an die taufend andern Schwie­
rigkeiten, mit denen der Kaufmann zu kämpfen, und die mchreste Zeit mit 
Verlust zu kämpfen hat, um sich zu überzeugen, daß, wenn der Kaufmann 
auf Einen begehrlichen Artikel 20 pr. Cent verdient, er zehn andere mit 
5 pr, Cent Vortheil und oft mit Verlust loszuschlagen genörhiget ist. Un­
ter diesen widrigen Umständen ist es ein seltenes Gluck, wenn hie und da 
einer dem Schisbruch entgeht und wohlbehalten in den Hafen einlauft. 

Endlich fuhren die Handwerker auch noch, unter den Nummern 3. 4. 
5. 6t/ Klagen über die Uebel der Vorkauftrey, des Wuchers, der Bettelet? 
und der zu großen Anzahl det Schenken. — Wir unterschreiben diese 
Klagen von ganzem Herzen weil wir sie gegründet finden und von den Fol­
gen derselben sicher mehr zu leiden haben, als die Handwerker. Aber da 
wir diese Mangel der Polizei) so wenig veranlasst haben, daß wir es viel­
mehr aus unsern Papieren beweisen können, daß wir uns, und schon vor 
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uns, unsere Vorfahren, diesen vielleicht nie ganz auszurottenden iUfolti 
eifrig und thatig entgegen gesetzt, und zur Steurnng derselben manche heil-
same Verordnung bewirkt haben, die aber innner die beabsichtete Wirkung 
nicht rhaten, unserer Verfassung wegen nicht thun konnten: so vereinigen 
wir, zur Abstellung dieser gemeinschadlichen Unordnung, unsere wärmsten 
Wünsche mit den Wünschen der Handwerker und begnügen uns hier bloss, 
sie auf einige Quellen dieser Uebel, die sie geflissentlich zu verkennen schei« 
nen, aufmerksam zu machen. 

Die eigentliche Quelle der Vor - und Aufkäuferet), die unfere Hand-
werker sehr wohl kennen, aber nicht aufzudecken für gut finden, sind die 
Bauren, oder sogenannten Kuptschen, die mit Begünstigung ihrer Erb-
Herrn ihre Hände dem Ackerbau entziehen, Getreide und Viktualien hier 
zum Handel aufkaufen und nach Riga bringen. Den Handwerkern ist es 
nicht unbekannt, wie viel wir uns die Anstalten kosten lassen, und wie viel 
Aufmerksamkeit von unserer Seite angewandt wird, um dieses Uebel einzu-
schränken; aber sie wissen es auch, wie viele Hindernisse uns die Erreichung 
unserer guten Absicht erschweren und fast unmöglich machen. Ist nicht je-
der Kuptsche, der bloß zum Handel aufkauft, mit einem Freyzettel verfo-
hen, und wenn ja einer auf einer offenbaren Kontravention ertappt wird, 
welche Wege und Umwege werden da nicht eingeschlagen, um die Wirkun-
gen der Fürstlichen Verordnungen zu vereiteln, und welche Mittel werden 
da nicht von dem Erbherrn, der seinem Bauer gegen den Bürger in 
Schutz nimmt, angewandt, um die Herausgabe des konfiscirten Getreides 
und der Lebensmittel zu bewirken. Und so hebt das Uebel der Vor« und 
Aufkäufern), durch Gelingen und Straflosigkeit aufgemuntert, fein Haupt 
immer kühner empor, und wird mit jedem Tage allgemeiner und drückender, 
besonders da Bürger selbst, und vorzüglich die hiesigen Fleischer, ein sehr 
schädliches Beyfpiel darin geben, indem sie dem mit lebendigem Vieh zur 
Stadt kommenden Bauer nicht nur bey allen Thoren auflauren, fonhem 
auch, wenn es ja einem unter diefen gelingt, sich durch die doppelten Rei-
hen der Fleifchergefellen und Bmfche, die sich bey jedem Thore finden, bis 
zum Markte hindurch zu arbeiten,- ihn daselbst stundenlang belagert halten, 
und nach dem angenommenen Grundfatze, daß niemand, fo lange sie feil-
scheu und dingen, ihnen in den Kauf fallen darf, jeden Käufer fo lange 
entfernt zu halten wissen, bis der arme Bauer, des vergeblichen Harrens 
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nach Kaufern müde, sein Stück Vieh fur ben von ihnen gemachten Preis 
losschlagen muß. 

Wenn aber übrigens die Mitglieder der Kornhändler und Brauerge-
sellschaft, zur Zeit der Zufuhr, den ^leberfluß des einkommenden Getreides 
und der Lebensmittel an sich bringen und in der schlechten Jahreszeit, oder 
wenn es an Zufuhr mangelt, 'gegen einen billigen Vortheil an ihre Mitbür-
ger überlassen, si) feilte ihnen dieses nicht den Tadel, sondern den Dank 
des Publikums zuziehen. Denn einmal gehört der Handel mit Lebensmit­
tel» und den dahin gehörigen Bedürfnissen ganz unstrittig zum ganzen Um­
fange ihres Gewerbes, und dann fo ist es erwiesener Vortheil für das 
Publikum, wenigstens für den Theil des Publikums, der nicht im Stande 
ist, sich feinen Vorrath auf ein ganzes Jahr anzuschaffen, wenn der arme 
HandwerkSmami, bey eintretender schlimmen Jahreszeit und gehemmter Zu-
fuhr, feine Vorrathskammer in den Buden der Salzkrämer findet, tmb 
daselbst feine augenblikliche Bedürfnisse, im Kleinen, für ein geringes Geld 
und oft auf Kredit, befriedigen kann. Gerade der HandwerkSUAmn, für 
den diefe Anstalten eine Wohlthat sind, sollte das Gute, das für ihn darin 
liegt, am allerwenigsten verkennen, und was vom unrichtigen Maasi lind 
Gewicht gefagt worden, das verändert die Sache nicht, weil die Gefetze 
darauf, fo wie auf Verfälschung der Waare Strafen gefetzt, und ein jeder, 
der darunter zu leiden glaubt, die Gerechtigkeit zu Hülse rufen darf. Sie 
kann und wird ihn nicht hülflos lassen. 

Die Menge der Schenken und die unläugbaren Unordnungen, die 
dadurch veranlasset werden, sind allerdings Gegenstande, die so wie das 
Bettelwefen die Aufmerksamkeit des Gesetzgebers verdienen, auch hat die 
Vrauergesellschaft, wie bekannt, mehr als einen Versuch gewagt^ jene 
einzuschränken und diefe abzustellen; aber dergleichen Versuche haben, CHI3 

bekannten Ursachen, nicht immer'den erwarteten guten Erfolg. Zudem so 
verfüget die alte Polizeyordnung, die zu der Zeit gemacht wurde, als es in 
Mitau noch an Bürgern fehlte, unb man einen jeden dazu einladen wellte, 
daß jeder teutfche freye Mann entweder auf den Handel, oder auf eine Pro­
fession als Bürger angenommen werden fellte. Nach und nach wollten 
auch diejenigen, die weder das eine, noch das andere zu treiben im Stau­
de waren, Bürger in Mitau werden, und man erfand unter dem Namen 
der Gastgeber, die die Polizeyordnung nicht kennt, einen neuen Schleich­

weg 



33 
weg, das Bürgerrecht zu gewinnen. — Für diefe, da sie sich weder vsm 
Handel noch von einer Profession nähren konnten, blieb nichts übrig, als 
Schenken auf Schenken anzulegen, und um destomehr zu vortheilen, sich 
durch Bauren das elendeste Bier, wenn es nur wohlfeil ist, vom Lande 
einbringen zu laßen; daher die Jauche, über welche sich die Handwerker 
mit Recht beschweren. Aber alle diese Beschwerden betreffen Mangel der 
Polizey, die wir nicht zu verantworten haben, und es bleibt der künftigen 
Revision der alten Polizeyordnung aufbehalten, diesin Üebeln abzuhelfen, 
und die schicklichsten Mittel anzuordnen, wodurch solches am znverläßigsten 
geschehen könne. 

Noch eine Anmerkung müssen wir hier zum Schlüsse noch machen. 
Die Handwerker sagen, wie wir es denn auch von ihnen nicht besser er war-
tet haben, daß wir ein Gewerbe treiben, das für die Gesundheit, das Ei-
genthum, die Moraluat und das Glück der übrigen Bürger äusserst Verderb-
lich seyn soll. Ohne zn untersuchen, wie viel Grund, oder Ungrund diese 
Behauptung habe, oder wieviel Edelmuth, oder unedle Denkungsart da-
zu gehört, dergleichen Ungereimtheiren zn sagen, können wir hier blos unser 
Befremden nicht bergen, woher es bey dem allen noch kommen möge, daß 
fro(j alles des Verderblichen, das unserm Gewerbe ankleben soll, und troh 
des überschwenglichen Vorzuges, den sie ihren GewerkSarten geben, 
die Mitausmen Handwerker, dennoch kein größeres Glück kennen, als ihre 
Kinder bey Kaufleuten unterzubringen und mit sichtbarer Verachtung ihres 
eigenen Standes, den sie doch jetzt fo unanständig ausschreien, sie einem 
Gewerbe zn widmen streben, daS doch nach ihrer Vorstellungsart, Unmo-
raiitat, Unglück, Krankheit warnm nicht gar auch Pest und theure 
Zeit — nach sich ziehen soll. Die Inkonsequenz hat uns sehr auffallen 
müßen. Und da nun die Handwerker es vergessen Zn haben scheinen, wie 
unbarmherzig und unbesonnen sie bisher das Glück, die Gesundheit und 
Moralitat ihrer Kinder gewagt haben: so glauben wir es unfern lieben Mit-
burgern und unserm eigenen Gewissen, das, wie wir zu Gott hoffen, durch 
unser Gewerbe doch noch nicht ganz verdorben ist, schuldig zu ftyn ernst-
lich daran zu denken, wie wir ihren Kindern jene Güter erhalten sollen, und 
haben nach gemeinsam gepflogenen Beratschlagungen den Entschluß ge­
faßt, ihnen ihre lieben Kinder schierbaldigst zu ihren Händen wieder zurück 
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zu liefern, damit sie wegen der Sittlichkeit und künftigen Wohlfahrt dersel-
ben ganz ausser Sorgen geseht werden mögen. 

Uns gnüget es, nach den Grenzen, die wir uns in dieser unfern Be­
antwortung stecken müßen, gezeigt zu haben, daß nicht Wahrheit und 
Recht, fondern der Geist des Schwindels, des Stolzes, der Scheelfucht, 
bisher die Schritte unserer Handwerker geleitet und ihnen die abentheuer-
lichen Pratensionen eingegeben haben; uns gnüget bis zur Evidenz gezeigt 
zuhaben, daß ihre aus allen Wurmlöchern des HandwerksschragenS zu-
sammen gefchleppten Befchwerden weder auf den Ort, noch auf die Personen, 
gegen die sie gerichtet sind, im geringsten passen, mithin so wenig ausWahr-
heit, als auf Gerechtigkeit beruhen; wir haben endlich gezeigt, daß die 
Handwerker weit über die Schranken, wohin sie nach ihrem Stande, Be­
rufe und ihrem natürlichen Verhältnisse zum Staate gehören, hinausge-
gangen und Anträge gewagt haben , die nicht nur in die Rechte der Privat-
Personen sondern so gar in das Staatsrecht des Landes eingreifen. 

Um aber den Handwerkern einen Beweis zu geben, wie fehr wir ge-
neigt sind, Wahrheit, Recht und Billigkeit überall vorwalten zu lassen: fo 
sind wir es zufrieden, daß ihre etwannigen Desiderien, als ganz eigentliche 
Staatsmaterien, zur öffentlichen Verhandlung gebracht und eine gütliche 
Auskunft darüber, da ubi de jure versucht werde; jedoch unter der aus-
drücklichen Bewahrung, daß, wenn auf diesem Wege keine gütliche Einigung 
erhalten werden follte, alsdann die weitere Erörterung derselbe» nicht an­
ders als vor die Allerhöd)ste Oberherrschaft, wo bereits das Ganze der bür-
gerlichen Rechtsvindikation anhangig gemad)t worden, gebracht und da­
selbst entschieden rcevden könne und möge. Denn da diese unsere, gegen 
die Angriffe der Mitausd)en Handwerker vertheidigte, Gered)tsame auf der 
einen Seite nicht blos einzelne Perfonen, oder Gesellschaften, fondern das 
ganze Publikum mit feinen Kaufs- und Verkrnifsbefugniffen interessiren, 
auf der andern Seite aber durch Reichskonstitutiouen, Königl. Dekrete 
und Response uns theils gegeben und verliehen, theils wiederholentlich be­
stätiget worden: fo sind wir des ehrerbietigen Dafürhaltens, daß sie ohne 
Konkurrenz der Allerhöchsten Königlid)en Majestät, nicht einer nochmaligen 
Erörterung in der Hochfürstl. Kanzelet; unterworfen werden können. 

Wir erwarten es dahero von den unwandelbaren Grundsahen der Ge--
rechtigkeit, von welchen Ew. Hod)fürstlid)m Durchlaucht, jeden Ihrer 
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Schritte leiten zn lassen, gewohnt sind, daß Hochstdieselben diese unsere 
unterthanigsie Vorstellung nur ntn so mehr zu erhören geruhen werden, da 
schon in dem vorigen Jahrhundert von der Landesobrigkeit die Wahrheit 
anerkannt werden, daß Sachen die auf Königliche Bestätigungen beruhen, 
nicht zur gegenseitig verlangten Entscheidung gezogen, sondern an die Aller­
höchste Königliche Majestät verwiesen werden müssen, wie solches unter an­
dern die, auf dasjenige, so der Adel des Bauskerschen Kirchspiels, gegen 
die Polizeyordnung der Stadt Bauske beygebrscht hatte, ergangene Kan-
zeleyverabscheidung, vom 25ten September 1648, wovon das Original 
in dem Hochstrstlichen Archiv zu finden seyn wird, und wir hier nur eine 
Abschrift beilegen, deutlich beweiset. 

Wir ersterben in der tiefsten Ehrerbietung 

Cw. Hvchfürstlichen Durchlaucht, 
unterthänigstgehorsamste 

Aeltermann und Beysitzer einer löbl. 
Kramergesellschaft, 

Aeltermann und Beysitzer einer löbl. 
Kornhandler- und Brauer-

gesellschaft, 
im Namen der gesammten Kaufmannschaft 

zu Mitau» 
Prod. den , 2ten April 1791. 

Hochsürstl. Kanzeley. 

Nro. y. 

Äuf das waß die Adeliche Kirchfpilß verwandten zum Baufchfe wieder 
selbiger Stadt Policey O'.dnung beygebracht, wirbt verabschiedet, weilln die 
Bausd)ker sich auf rem judicatam, so sie nad) dem Anno 42 gemachten 
jandtaglichen Schluß ex controverfia partium erhalten, vnndt es dabey 
in dem darauf erfolgten Landtags Abfd)iede de dato Anno 45 gelaßcn wor­
den , wie aud) auf Königliche Confirmationen berufen fhun, worüber 
alhie nid)( erkaildt werden kann, Alß wirbt biefe Sache hiemit ad futurum 
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Regem remittivef undt verschoben. Aft um Mytow den 25. Septem­
ber, Anno 1648. 

• Kirchspiel! protestirm von diesem von vorigen Abscheiden, wolten 
Von keinen Abscheiden wißen ouch diesen nicht abfordern» 

Die Stadt reprotestirt. 

Nro* 10. 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr! 

rechtliche Wahrheit ist keinem Zweifel unfevreotfen, daß eine Jett 
Klasse und jedes einzelne Glied des Bürgesstandes, für die Ausrechthaltung 
lind Herstellting der demselben nach der Konstitution dieser Herzogtümer 
zuständige!^ Gerechtsame, sich verwenden kenne, wenn auch ein anderer Theil 
des Bürgerstandes entweder in Unthatigkeit zu bleiben, oder anstatt der 
Hauptgegenstande der bürgerlichen Gerechtsame, unerhebliche Forderungen 
geltend zu machen suchen wollte. Diese allgemein bekannte Wahrheit hat 
auch der Thei! der Mitauschen und Liebauschen Künstler und Handwerker, 
welche sich eigenmächtig von dem Bürgerverein trennen wollen, durch sein 
gegenwärtiges Verfahren selbst anerkannt, da derselbe, anstatt der von uns 
mit seinem anfänglichen Beyttitt aufgenommenen Verorderung der Her­
stellung der gemeinsamen Kcnsututionsmäßigen Gerechtsame des Bür-
gerstandes, einseitig solche Privatanmajsungen ausnimmt, die noch dazu 
als Neuerungen, theils erst gemeinsame Befchliejjung erfordern^ theils an 
sich widerrechtlich sind. So sehr wir es bedauren, daß dieser Theil unse-
rer Mitbürger, durch Verblendung und Misleitungen, wie man aus dem 
Gange und den Gegenständen ihres Verfahrens folgern kann, sich hat irre 
führen lassen, anstatt mit uns vereint, für die Behauptung der Hauptge-
genstände der eigentlichen gemeinsamen Bürgerlichen Wohlfahrt mitzu-
würfen, nur jene Privatforderungen aufzunehmen — so gelassen wir es 
gestatten, daß sie mit Steifsinn solchen Pcivatanmassungen und Forderun­
gen, den Verfolg zugeben suchen, — eben so wenig sind sie berechtiget, 
unSander Fortsetzung der Vorsorderung derjenigen Bürgerlichen.Konsti-

tutions-



37 
tutionsmäßjgen Gerechtsame, die mir für die Grundstufe der gemeinsamen 
Bürgerlichen Glückseligkeit halten, durch Widerfptitche und Bewahrungen 
noch Zu behindern, daran jedoch nicht erweislich alle Zünfte der Künstler 
und Handwerker in Mitau und -Hebau, auch namentlich nicht die 
Zünfte der PerugnierS und Müller in Mitau, und noch weniger die teh* 
rcr der Pctrinifchen Akademie Antheil nehmen, welche letztere sogar die 
auf sie geschehene Beziehungen für Zunöthigungen halten. Dagegen kön-
nen wir vielmehr mit einer der Gewißheit sich nähernden Wahrscheinlichkeit 
die Meynung hegen; daß die Geistlichkeit, und die Lehrer der Petrinischen 
Akademie, wenn sie, anstatt der bisherigen wohl in anderer Rücksicht ge-
schehenen Zurückhaltung ihrer Gesinnungen über unsere Angelegenheit, auf­
gefordert werden sollten, sich öffentlich und bestimmt zu erklären: ob sie den 
im Bürgerverein erwähnten konstitutionsmäßigen gemeinsamen Gerecht-
samen des Bürgerstandes, für sich und ihre Nachkommen zu entsagen ge­
neigt sind? nicht allein bey ihren gegenwärtigen Verhältnissen, sondern auch 
in Betracht dessen, daß ihre Kinder und Nachkommen nicht Nachfolger in 
ihren gegenwärtigen Verhältnissen bleiben, sondern einst in andern Bür-
gerlichen Geschafften und Gewerben ihr Fortkommen suchen müssen, es denn 
für so nöthig als heilsam erachten werden, endlich mit Ueberwindung aller 
sie etwa zurückhaltenden beforglichen Unannehmlichkeiten ftey zu geste­
hen: daß sie ihr leben, Ehre und Vermögen, fo wie die sonstigen Gerecht-
same des Bürgerstandes auch in Ansehung der Bedienungen, des Handels, 
und der übrigen Bürgerlichen Gewerbe und Befugnisse, den darüber wider 
ihr Wissen und Willen zu machenden Landläglichcn Beschaffungen zu un­
terwerfen ebenfalls nicht gesonnen sind. Ja! alle in diesen Herzogtümern 
befindliche Glieder des Bürgerstandes, die jetzt in der Stille den Ausgang 
dieses, aus keine Neuer ungen, sondern aus die blosse Herstellung alfcv ge­
schmälerter bürgerlicher Gerechtsame abzweckenden Gesuchs abwarten, wür-
den gewiß, bey einer zu veranlassenden Auffordmina, nach gehöriger Vorle­
gung sowohl der für unfern Gesuch streitenden Gründe, als auch der von 
Seiten E. Wohlgebohmen Ritter- und Landschaft noch gänzlich mangeln­
den Gegengnmde, eine gleichmaßig unfern Anträgen entsprechende Erklä­
rung verlautbaren und dergestalt unsere gegenwärtige, auch ihnen, und 
ihren Nachkommen nspuesliche utilem negotiorum geftionem noch 
selbst handelnd zu unterstützen veranlasset werden, besonders da es so bekannt, 
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als leicht erweislich ist, daß theils auch durch Lanbtagliche Schlüsse von 
Zeit zu Zeit Einschränkungen der Bürgerlichen Gerechtsame schon vorge­
nommen worden sind, theils E. Wohlgebl. Ritter- und Landschaft sogar 
noch jetzt unsere Berechtigung zu der deshalb stattfindenden Verwendung 
an die Allerhöchste Oberherrschaft auzustreiten und unsere Abweisung zu be-
würfen versuchet. Um so zudrauglicher ist jene anmaaßliche Bewahrung 
in Ansehung der Kosten, da wir besonders den Mitaufchen Künstlern und 
Handwerkern, mit Erlassung des von ihnen anfänglich selbst übernommenen 
Einen Drittels der von ihnen und der Mitauschen Kaufmannschaft zu tra-
genden Kosten, zuletzt die Versicherung gegeben haben, daß wir bey der 
Patriotischen gemeinsamen Fürsorge, auch für die Erhaltung ihrer Schra-
genrechte, sie doch mit allen Bcyträgen zum Behufs unserer gemeinsa-
men Angelegenheiten verschonen wollten. Wann wir nun gleich in Be-
tracht der vorerwähnten rechtlichen Grundsätze sowohl, als auch unserer Pa­
triotischen Gesinnungen aus dem Mangel der Verbindung der gedachten 
Künstler und Handwerker mit uns, eben sowenig Vortheil zu hoffen, als 
Schaden zu besorgen haben; so sehen wir uns doch gemüßiget nicht allein 
zu ihrer nethigen Zurechtweisung, daß sie uns nicht mit Willführ behau-
dein können, sondern auch zur Aeberzeugung der Allerhöchsten Oberherr-
fchflst, Ew, Hochfürstl. Durchlaucht und des PublifumS, daß sie an den 
Bürgerverein rechtlich gebunden sind, unb wir auf die reblichste Weise auch 
für ihr unb ihrer Nachkommen Wohlfahrt haben besorgt seyn wollen, ih­
nen ben einseitigen willkürlichen Abgang vom Bürgerverein wider unfern 
Willen zu verweigern, unb deshalb rechtlich wider sie zu verfahren. In 
Betracht dessen nun, daß unfere Angelegenheit bereits vor bie Allerhöchste 
Oberherrschaft gebracht, unb ihres Widerspruchs dort von Seiten E. 
Wohlgcbohrnen Ritter - und Landschaft, zu ihrer scheinbaren Beruhigung, 
mit Lobeserhebungen, zugleich aber mit bedenklicher Vermeidnnq der Haupt-
fachlich nölhigen Anerfennung ihrer Schrägen und sonstigen Rechte, be-
sonberS in Ansehung ber gleichfalls ohne ihre Einwilligung nicht stattfin­
denden Lanbtaglichen Befchlüßungen schon würklich, zugleich mit verschiebe-
nen wider uns gerichteten hochstgehässigen Vorbildungen unb persönlichen 
Anfällen, jebech mit feinen rechtlichen zur Sache gehörigen Gründen Er« 
wahnung geschehen, allein daraus feine Rücksicht genommen ist, daß die 
Mitausche« Künstler und Handwerker etwa vor i| Iahren durch bas stür­
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mische Treiben der Bonhasen auffallende Bewegungen gemacht, und da-
durch zuerst der Mitauschen Kausmaunschast, so wie hernach uns allen, die 
Veranlassung gegeben haben, wegen der zu bewirkenden Herstellung ihrer 
und unserer geschmälerten gemeinsamen Bürgerlichen Gerechtsame unö, schon 
einige Monate vor der Uebergabe der, auch sogar mit nach ihren Aufsätzen 
verfaßten Antrage, zu einigen, und sie vom stürmischen Verfahren auf den 
Weg der rechtlichen uud glimpflichen Verhandlung einzuleiten, auf dem wir, 
entfernt von aller Lästerung auch bsy aller bisher in der Verorderung un­
serer Gerechtsame bewiesenen Mässigung, so wie hier also auch vor der Aller-
höchsten Oberherrschaft, in einem an rechtlichen Gründen leeren und nur sehr 
anzüglich sich auszeichnenden Ton, der eben keine gute Sache verrath, mehr 
geschrecket als widerlegt, oder eines Bessern belehret worden sind: so haben 
wir nunmehro auch beschloffen, diesen Streitpunkt der Oberherrschaftlichen 
Beurtheilimg und Entscheidung mit völligem Vertrauen auf Ihre bekannte 
Gerechtigkeitsliebe zu unterwerfen; weil es eine ausgemachte wohlgegrün-
dete Rechtswahrheit ist und bleibt, daß Vertrage heilig gehalten werden 
müssen, und das zum Abgange geneigtejTheil nicht anders, als durch wech-
selfeitige Einwilligung oder erfolgende Rechtskräftige Entscheidung über die 
Statthaftigkeit oder Unstatthaffrigkeit der Weigerung, von der Erfüllung 
derselben entbunden werden könne. Dieser Schritt von unserer Seite wird 
um so notwendiger, da die gedachten Künstler und Handwerker selbst gar 
uicht ausdrücklich erkläret haben, und wie es sich bey Voraussehung eines 
wohl überlegten Nachdenkens gar nicht vermuthen laßt — auch nicht er­
klaren werden: daß sie, zuwider den Grundgesetzen, und unter andern zuwi-
der der allerhöchsten Konstitution von 1774., für sich uud ihre Nochkom­
men darinn willigen wollen und werden; daß auf den Kurläudischen Land-
tagen, auch ohne ihre Einwilligung und Genehmigung, Beschliessungen ge-
macht werden können, die ihr Leib, leben, Ehre und Vermögen, so wie 
ihre Schragenrechte betreffen, besonders da es seit den ältesten Zeiten her 
schon bekannt ist, daß E. Wohlgebohrne Ritter- und Landschaft immer 
ihren Schragenrechten zuwider gewesen ist, und noch in neuern Zeiten 
z. B. die Hebung des Landesobrigkeitlich für das Mitaufche Sattlergewerk 
ausgefertigten Patents dringendst veranlaßt hat. 

Gefetzt aber auch, den jedoch nicht denkbaren Fall, daß die gedach­
ten Künstler und Handwerker dem ohngeachtet, daß diese Bürgerliche Ge-
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rechtsame in den Funbamentalgeseßen / Oberherrschaftlichen Erklärungen 
und Konstitutionen gegründet sind, für deren Erhaltung ihre patriotische 
Vorfahren, so wie sie selbst sich, durch die oftmals, ebenfalls vermöge eines 
gemeinsamen Bürgervereins, abgefertigt gewesenen Abgeordneten, auch noch 
neuerlich im Jahr 1774, angelegentlich besorgt gezeigt haben, nunmehr» 
doch vor der Allerhöchsten Oberherrschaft .selbst, durch ihre Allerhöchstder-
selben best immt zu er the i lende Erk lärung,  darauf  Verz icht  zu thun,  mi t -
h in  der  Al lerhöchsten Oberherrschaf t !  ichen Fürsorge für  
ihre Gerechtsame sich zu begeben, es sich beygehen lassen sollten: so 
kann diese Entsagung zwar nur ihnen, jedoch nicht den uns und ihren Nach-
kommet! zuständigen wohlgegründeten Gerechtsamen zum Nachtheil gerei-
chen, sondern für die Zukunft nur in Ansehung ihrer, zum unrühmlichen 
Denkmal bey den Nachkommen dienen, daß sie leichtsinnig genug gewesen 
sind, alte unstrittige, von ihren Vorfahren und ihnen felbst so eifrig behan-
delte, auch von der Allerhöchsten Oberherrschaft anerkannte Gerechtsame, 
eS sey aus Verleitung, Ueb^reilung oder Unthätigkeit, zu verwerfen. 

Da wir unS durch die vyn Seiten derjenigen Künstler lind Handwer-? 
ker in den Städten Mitau und jiebau, welche vom Bürgerverein abtreten 
wollen, so wohl vor Einem Königlichen Sekretarko und Nstario verlaut-
borte, als auch unterm 1 it?n Marz mri den 7fett April zur Hochfürstlichen 
Kanzeley gebrachte Bewahrungen veranlaßt gefunden haben, nicht allein 
aus schuldiger Ehrfurcht gegen Ew. Hochfürstlichen Durchlaucht, sondern 
auch zur Verhütung aller üblen Folgerungen aus unserm Stillschweigen, 
diese unsere Erklärung jetzt Höchstdenenselben zu unterlegen; so werden wir 
auch anderweitig bedacht seyn, den gedachten Künstlern und Handwerkern 
selbige zur gehörigen Nachachfuug überhaupt und besonders in der Absicht, 
daß wir vorerwahntermaaßen wider sie gehörigen Orts das Rechtliche wahr-
nehmen werden, bekannt zu machen, 

Ju tiefster Ehrfurcht und Devotion ersterben wir, als 

Ew. Hochfürstl. Durchlaucht 
^ unterthänigst gehorsamste 

sämtliche Städte lind vereinigte Glie-
der des Bürgerstandes der Herzog-
tlmmer Kurland, und Semgallen. 

Im 
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Im Jahr 1791 den r6ten April habe ich dicßGegenerklärung 
den Ehrsomen Johann?tdam Blase, Stadtaltermann, H-ein-
rid) Adolph Etzel, Stadtaltesten, Johann Hermann Sticss, 
Stadtältesten, Johann Friedrich Braunschwcia, Ultid) Ewald 
Stegmann, George Samuel Schmit, Friedrich Wnhe?m Ja-
<obi, Andreas Christian Meerk, Christian Reinboldt, als 
Repräsentanten des wider den Bürgerverein protestirenden 
Theils der Künstler und Gewerker zu Mitau, im Hause des 
Ehrsamen Stadtsältermann Blase allhicr in Mitau, samt und 
sonders wohl insinuirt und abgegeben. 

Franz Petcr Martufchcwitz, 
Mitauscher Rathsdiener. 

Prod. den 16. Marz 179t, 

Hochsmstt. Kanzeley. 
x 

Nro. n* 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr! 

w. Hochfürstlichen Durd)laucht haben wir Endesunterzeichnete Depu-
tirte, im Namen der sammtlichen Bürgersd)ast der Aemter und Gewerke, 
in Höd)stdero Seestadt Windau beygehende gerichtliche Urknnde, welche 
unsere Vereinigung mit der Mitamsd)en Bürgerschaft der Künstler und 
Profejsionisten, zur gemeinsamen und einmüthiqsten Betreibung unserer 
WohlfahrtSanqelegenheitcn und Behauptung unserer Rcd)te, gegen dieje-
nigen unserer Mitbürger, weld)e dieselben bisher verletzt haben, und noch 
verletzen möd)ten, dokumenriret, pflid)lsd)uldigst unterlegen und znqleicl) un-
tertbauigst bitten sollen, Höd)stdieselbcn geruhen gnädigst, sold)e den Akten 
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auf Hochstdero Kanzeley Zu im fever jedesmalig.'« Legitimation einverleiben 
zu lassen. ' 

Wir ersterben in tiefster Devotion 

Durchlauchttaster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr, -

Ew. Hochfürstlichcn Durchlaucht 
unterthanigstgchorsamste 

Johann Conrad Bauer, 
Johann Christoph Reinicke. 

Dexutirte der smnllichen Bürgerschaft der Acmker 
und Gewerke der Seestadt Windau. 

Prod. den 19. April 1791. 
H0d)sürfti. Kanzcley. 

Nro. 12» 

nno 1791. den igten April erschienen coram A&is et Officio Regi i 
Secretariatus et Notariatus publici meo, die Ehrsamen Johann 
Conrad Bauer und Johann Christopher Reinicke, Bürger der Kurland!-
schen Seestadt Windau, als gehörig Bevollmächtigte und instruirte Depu-
tu fe Einer Löbl. Bürgerfd)aft der Aemter und Gewerke, auch derer fo keine 
Aemter haben, zu Windau, persönlich und reguirirten zugleich Perfonam 
et Officium meum dahin, folgendes, was Sie in Copia parata bei­
brachten, zu den Akren meines Offidi zu nehmen, und hierüber Compa-
renken und Requirenten, fo oft es erfordernd), beglaubtcn Schein und Be-
weis zu en heilen: 

Die Löbliche Windaufch Bürgerfchaft der ?temter und Gewerke, auch 
die fo keine Aemter haben, fühle sich von Liebe und Dankbarkeit ge-
gen den Staat, der Sie schütze und ernähre, wie von vernünftiger 
und pfiichtmaß'ger Sorge für Ihre wahre Wohlfarth gedrungen, mit 
der Löbl. Bürgerschaft der Künstler utrfc Gewerke in der Residenzstadt 

• Mitau 
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Mitau in allem ^eniemschaftliche Sachs zu machen, uud sich auf 
das unzertrennlichste an Dieselbe anzuschließen; unb wolle deinnach 
hiennttelst quam folemniffime deklariret haben, daß Sie alle von 
ebel'.erwahnter M if ansehen Bürgerschaft gethanene Schritte vellkom-
men genehmige,, die von Derselben bereits gescheheneu feierlichen uud 
rechtokraftigen Protestationen, namentlich, wider den sogenannten 
Bürgerverein imb die nach Warschau abgefeierte Deputation uud 
alle daraus vor jetzt ober künftig entspringende Kosten, Pnejudicate 
oder sonstige nachteilige Folgen; als auch von der Windanschen Bür-
gerschaft geschehen, angesehen nassen wollen, daß Sie in Gefolge des­
sen , alles was Sie bis hieher in Verbindung mit der Windanschen 
Kaufmannschaft 511 bewilligen unb zu beschließen, sich hinreißen las­
sen, auf bat? feierlichste wibexrufen und für ungeschehen erklaren, 
euch im übrigen sich zu aller Zeit uud an allen Orten qusecunque 
iura falva reservire. 

Wenn nun dieses alles von mir ad Afta Off icii mei genommen worden, 
so sind hierüber gegenwärtige Testimoniales an obengenannte Ehrsame Kom-
pareitten unb Requirenten unter bem mir ?lllergnadigst anvertrauten Köuig-
lichen Sekretariats- unb Notariatsinsiegel unb meiner eigenhändigen Un­
terschr i f t  erchei le t  worden.  So geschehen Mi tau,  den iZ ten 2(pr ik  179t .  

c 'L. S, 
N.­

Joannes Magnus Wehrt, 
Sacra: Rcgix Majcftatis Pol. auth. Secrctarius aćhiaf, 

et Notarius pubÜcus juratus. 

Prod. den igten ?(pril 1791. 
Hochfürstl. Kanzeley. 

Nro. ig. 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr! 

6 ist uns höchstbefremdend, daß in der zur Hochfürstlichen Kauzley d. d. 
1 itcti Marz d. I. \>cn den Repräsentanten der Mitauischen Löbl. Künstler 
und Gewerker gebrachten Protestation und Manifestation wider den Kur-

F 2 läilbi-
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ländischen Bürgerverein, auch unseres Collegii Profeflbrum in der Art 
gedacht worden, als hätten wir deswegen uvisern durch Unteifchvist erfor-
ierl chcnz förmlichen Bey tritt zu diesem Bürgerverein bisher versagt, weil 
wir die Absicht desselben durchaus verwürfen. Nie ist es uns in den 
Sinn gekommen, Angelegenheiten eines großen Theils einer Nation, die 
auf Reklamation alter gegründeter Gerechtsame hinausgeht, zu misbilligen, 
vielweniger zu verwerfen; um fo empfindlicher muß es uns seyn, daß ein 
Theil es sich hat beykemmen lassen, seine Schritte durch unser herbeygezo-
genes Beyspiel rechtfertigen, und uns Gesinnungen für seine Sache an-
dichten zu wollen, die nie die unsrigen seyn können, und gegen welche wir 
hierdurch seyerlichst protesiiren, indem wir Ew. Hochfürstl. Durchlauchten 
unterthänigst gehorsamst bitten, durch solche schuldigst eingereichte Pretests-
tion und deren Aufbewahrung, vor fernem Misdeutungen uns Huldreichst 
zu sichern. 

Wir ersterben in tiefster Devotion 

Ew. Hochfürstl. Durchlauchten, 
Unsers allergnädigsten Fürsten und Herrn 

trenunterthänigste 

Prorektor und Proftssores 
der Hochfürstl. Petrinischen 

Akademie. 
Prod. den ? o sten April 1791« 

Hochfürstl. Kanzeley. 

Nro. 14* 

uns von den Bevollmächtigten der samtlichen Stadt« uud verei­
nigten Glieder des Bürgerstandes derHerzsgthümer Kurland und Semgal-
ien heute vorgelegten Aufforderung zufolge 

"dem Bürgerverein nunmehro förmlid) beyzutteten " 
-ttklaren wir EnHeSuntersd)riebene hiermit förderfamst 

"daß Wir demfelbe», allerdings unfere verbindliche Unterschrift hiemit 
Mheilsn, in der festen Uebsrzeugung, durch diesen unfern Beitritt, 

so 
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so wie die Ehre, Freyheit und Glückseligkeit des gesammten Kurlan-
difchen Bürgerstandes, also auch unser daran habendes Interesse im 
Einzeln und Allgemeinen bewürfen zu kennen." 

Wir haben die Ehre mit besonderer Hochachtung zu seyn 

Dcroselbm 
[ L .  S .  1  e r g e b e n s t e  

Acad. p'etr.J Prorektor und Profcssores 
der Hochfürstl. Petrinischen 

Akademie. 
Mitau den zosten April 

1791« 
ab extra. 

An die Bevollmächtigte der sämtlichen Städte und 
Vereinigten Glieder des Bürgcrstandes der Hcr-
zsgthümer KurkaiZd und Semgallen. 

Nro. 15, 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Hevi*! 

<6 mir zu möglich ist, daß die Unttvfüjvift sowohl cina' 5 0 April 
d. I. der Hochfürstl. Kanzeley von einigen Professoren eingereichten als noch 
einer andern desselben Tages an den fogenaimten Bürge»verein abgeqebenen 
und den Bcytritt der Professoren versichern fol.'entcw Schrift, das Publi-
finn irre führen, zu dcm Urtheöl. aU ob sämtliche Professoren m eof-
pore von ihren ehemaligen notorischen Grundsätzen und einmütigen Be-
fchiulfen abgewichen warc^, und Parthey genommen hätten, und ganz be* 
sonders auch zu Meynungen über mich und meinen Karakter vetfeiten 
könnte, die mir nichts weniger als gleichgültig sind; so I4n ich es mir selbst 
und der Wahrheit schuldig, hiemittelst auf das feierlichste zu erklären, daß 
ich an diesen bcyden im der Professoren auSgefLttigteK Echvifmiy 
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die ohne aä mein Vorwissen unb meiner vernünftigsten Erwartung ganz 
entgegen entworfen sind, ja deren Möglichkeit ich mir auch nicht einmal 
denken konnte, weil die Sache, welche sie betreffen, vorlangst schon im 
Concilio Profefiorum verhandelt und völlig abgemacht, alle zudringliche 
Aufforderungen von einer gewissen Parthey zurückgewiesen, und der Bey-
tritt zu der sogenannten Union per Vota unanimia abgefchlagen worden 
war — daß ich an diesen Schriften, an ihrem ganzen Inhalt, und ihrer 
Unterzeichnung nicht nur nicht den allermindesten Antheil genommen habe, 
noch nehme, fondern sie auch, aus Gründen, welche ich in einer eigenen 
Druckschrift dem Publikum, zugleich mit der wahren detaillirten Geschichte 
ihrer Entstehung nächstens ausführlich vorlegen werde, durchaus mißbillige 
und verwerfe. Noch einigen meiner Kollegen, die eben so weit als ich von 
Veränderlichkeit in Grundsätzen und Handlungsweisen, wie von dem Bey« 
tritt zur sogenannten Union entfernt sind, darf und will ich hier nicht vor« 
greiffen» Sie— Manner, die in sich selbst keine Ursache finden, hinter 
dem Vorhange zn stehen — werden sich ohne Zweifel selbst erklären, so 
bald sie es nothig finden. 

Dieses Dokument meiner Gesinnung lege ich, pflichtschuldigst zu Ew. 
Hoch fürstlichen Durchlaucht Füssen nieder, und bitte unterthanigst um die 
gerichtliche Aufbewahrung desselben, damit es Höchstdenfelbcn unb der gan­
zen edlen Nation, die mich unter sich aufgenommen hat, ein immerwahren­
des, unverdächtiges Denkmal der reinen Treue und Dankbarkeit fey, wo-
mit ich dem Lande ergeben bin, das mich glücklich gemacht hat. 

Ich ersterbe in tiefster Devotion 

Durchlauchtigster Herzog! 
Gnädigster Fürst und Herr! 

Cw. Hochfürstl. Durchlaucht! 
unterthanigsiqehorsamster 

' I. N. Tiling. 
Prod. den 3fett May 1791. 

Hochfürstl. Kanzeley. 

Nro, 
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Durchlauchtigster Herzog, 

Gnädigster Fürst und Herr! 
<^ie Ew. Hochfürstl. Durchlauchten Don dem Professor Tilmg, unterm 
zten May d. I., unterthänigst unterlegte Protestation und Manifestation, 
wider den Beytritt der Professoren zu dem Kurlandischen Bürgerverein, 
enthält so viel ungegründete Anschuldigungen, daß sie keiner Antwort be-
darf; vielmehr sehen wir uns, zur Erhaltung unserer Ehre und der Ge-
rechtsame unseres Kollegiums, generhigt, vor der Hand noch in Gedult 
abzuwarten, wie weit der Professor Tilmg seine Anschuldigungen sowohl, 
als seilte Beweisthümer, in der verheißenen gedruckten Schrift darlegen 
wird. Auf diesen Fall sind wir bereit, die Rechtfertigung unserer Schritte 
ans unsern darüber verhandelten Affen Ew. Hochfürstl. Durchlauchten tin= 
terthanigst gehorsamst zu unterlegen und uns dabey jura quaevis compe? 
temia vorzubehalten. 

Wir ersterben in tiefster Devotion 

Ew. Hochfürstl. Dtlrchlaucht 

Unsers gnädigsten Fürsten und Herrn 
unterthamgstgehorsamste 

Prorcctor und Professoren, 
der Hochfürstl. Pen imfchen 

Akademie» 
Prod. den 5 fen May 179 u 

Hochfürstl. Kanzclcy, 

Nro. 
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Kro. 17. 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr! 

einige Professoren, gegen deren Beytritt 311m Bürgerverein — 
als im Namen des Kollegii der Professoren geschehen — ich 
zu protest iren, genöthiget war, mit ihrer Gegenmanifestat ion vom ztm 
May eigentlich haben sagen und bewirken wollen, ist mir nicht recht ver-
standlich, wenigstens kann dadurch die klare Wahrheit nicht umgestoßen 
werden, daß sie, durch ihre Unterschrift, und durch den von ihnen ge-
brauchten Ausdruck, Beytritt der Prosesso ren, der keinen einzigen 
«usschließt, zu einer falschen, nichts weniger als gleichgültigen, Erklärung 
dieses Beytrittö, Anlaß gegeben haben; und daß sowohl ich, als die bey-
den Professoren Schwemschuch und Küttner, welche ihre gegenseitige Mei­
nung zum akademischen Protokoll gegeben haben, folglich ein Drittheil 
des ganzen Kollegiums, nicht beygetreten sind; So daß auch nun bereits 

^elne wirkliche Trennung daraus entstanden ist, und wir drey uns haben er­
klären müsssn, nicht mehr in den Koncilien zu erscheinen, in welchen nicht 
mehr Disciplin — und andre, unser Institut angehende, sondern den 
Burgerverein betreffende Sachen vorkommen. Ob das, was unsre Kol-
legen gethan, und die Art, wie sie es gethan haben, zu rechtfertigen 
sey? Davon ist bis jetzt noch nicht die Frage gewesen. Sie wird es ver-
muthlich in Zukunft seyn. Ilm das, was man jetzt Bürgerverein nennt, 
auf das genaueste und richtigste zu würdigen, muß man ein so vollkonunner 
Kenner der Grundverfassung dieses unsers besondern Staats; ein fo weifer 
imt> gerechter Wächter und Beschützer derselben (sowohl, als der Gerechtsa­
me eines jeden Standes seyn, als es Ew. Hochfürstl. Durchlaucht, durch 
Dero erhabenen Fürstenberuf, und durch die eben fo erhabene freye Nei­
gung Höchstdero Landesväterlichen Herzens sind. Ew. Hochfürstl. Durchl. 
allein vermögen daher auch am sichersten zu entscheiden, ob der Beytritt 
zu diesem Verein, oder der Nichtbeytritt, ein Fehler sey? 

Ew. Hocbfürstl. Durchl. haben , als der großmüthige Stifter und 
das Haupt unserer Akademie, als unser Rector Magnificentiflimus, un­

serm 
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ferm derzeitigen Prorektor Schwenkner, der Höchstdenselben, im Namen 
des ganzen Corporis academici, die an uns geschehene Aufforderung 
der Union beyzutretsn, zu feiner Zeit in schuldigster Untertänigkeit zu un-
terlegen hatte, Höchstdero Willensmeynullg und gnadigste Gesinnung ge­
gen Höchstdero Petrinum und dessen Lehrer, so deutlich, so huldreich, und 
auf eine unser aller Herzen so tief rührende Art, geäußert, daß wir in dem 
Bericht, welchen erwehnter Prorektor uns darüber abstattete, und indem 
schuldigen Gehorsam gegen Ew. Hochfürstl. Durchl. Verhaltungsbefehle, 
die sichere Norm unsers Benehmens in einer so kritischen Sache hatten sin-
den müssen, wenn wir sie auch nicht in unserer eigenen Einsicht hätten fin­
den können. Die Aufforderung gewisser Personen, uns mit ihnen zu den 
bekannten Zwecken zu verbinden, ward daher auch von uns allen einmü-
thig verworfen, und nach einiger Zeit wiederholentlich, und sogar mit einigem 
Unwillen, verworfen. Wir fühlten uns durch Ew. Hochfürstl. Durchl. Gna-
de in eine solche vorteilhafte Lage geseht, und in derselben durch Hochstdero 
landesherrliche Macht so sicher und wohl geschützt, daß wir kein Bedürfniß 
empfunden, nach der Ehre, Freyheit und Glückseligkeit zu schmachten, die 
man uns vorspiegeln wollte. 

Auch mir besonders ward der ehrerbietigste Gehorsam gegen Ew. 
Hochfürstl. Durchl. hier zu einer sehr leichten und angenehmen Pflicht, da 
er durch das alles unterstützt und angefeuert wurde, was mir eine reife 
Ueberlegung über die Natur, Absicht und Folgen des Bürgervereins schon 
langst gesagt hatte — was mir die göttliche Religion, die ich lehre, in 
Absicht auf die stille und ruhige Unterwerfung unter der festgesetzten, weise­
sten Ordnung der Dinge, sowohl im physischen, als auch besonders im po­
litischen, so ftyerlich gebietet — was die Liebe und Dankbarkeit gegen dies, 
durch eigene Wahl mir fo theuer gewordenes Vaterland, die meine ganze 
Seele erwärmet und begeistert, so laut von mir fordert; was endlich die 
Verbindlichkeit, als öffentlicher Lehrer und Erzieher der Jugend, mich und 
meine Grundsätze Niemand verdächtig und anstößig zu machen, sondern 
das Vertrauen derer, deren Söhne ich bilden soll, als meinen Höchsten 
Ruhm und als das kostbarste Kleinod zu bewahren, mir zum heiligsten 
Gesetz macht. 

Habe ich also gefehlt, gnädigster Fürst und Herr! so habe ich ans 
Ehrfurcht vor Ihren und der Tugend und des Gewissens Befehlen gefehlt. 

G Haben 
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Haben meine anders denkende Kollegen gefehlt, so fließt ihr Fehler wenig-
stenS nicbt ans dieser üuelle. 

Ew. Hochfürstl. Durchl. Weisheit und Gerechtigkeit entscheide! — 
Und auch diese Urkunde, von Wahrheitsliebe und Ehre mir abgedrungen, 
sey, unter Ew. Hochfürstl. Durchl. Höchstlandesobrigkeitlichen Aufbewch-
tutig, um welche ich hiemit unterthanigst bitte, der Welt und Nachwelt 
ein Zeugniß, daß ich ein rechtschaffener Bürger des Staats, treu meinem 
Eide und Amte, dankbar gegen mein Vaterland — daß ich ein ehrlicher 
Mann war. 

Ich ersterbe in tiefster Devotion 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr, 

Cw. Hochfürstl. Durchl. 
unterthänigstgehorsamster 

I. N. Tiling. 
Prod. den 9. May 1791. 

Hochfürstl. Kanzeley. 

Nro. 18. 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr! 

Sro, Hochfürstl. Durchlaucht hat der Wohlehrwürdige »nd Wohlgelahr-
te Pastor und Professor, Johann Nikolaus Tiling, unter dem 9ten dieses 
Monats, eine abermalige Schrift einzureichen, stch unterstanden, die ein 
sonderbares Gewebe von Unwahrheiten, ganz entstellten Faćtis und unge­
gründeten Behauptungen enthalt. So wenig wir uns jetzt darauf förmlich 
einlassen können, als welches theils in der von Seiten des Concilii aca* 
demici gegen ihn zn erhebenden A&ione Injuriarum, theils in der bey 

E«. 



5i 

Ewr. Hochfürstl. Durchlauchten, als unsers gnädigsten Re&oris Magni« 
ficentiffimi Höchsteigner Person mit nächstem einzureichenden faćli fpc-
cie, ausführlich geschehen soll: so können wir doch nicht umhin, schon der-
malen einige Unwahrheiten, die er wider besseres Wisien und Gewissen zu 
behaupten, die Dreistigkeit gehabt hat, hiermit vorlaufig zu rügen. Un-
wahr ist es, zum Beyfpiel,  wenn er gleich in der ersten nur von einigen 
Professoren redet, um feine beyden Kollegen, die Professoren Schwem-
fchuch und Küttner, auf feine Parthey zu nöthigen, da theils unsere, fub 
dato 30. April c. a , in der Hochfürstl. Kanzley unterthanigst übergebene 
Protestation und Manifestation, gegen den wohlbedächtig in Nacht nnd 
Nebel sich verhüllenden Verfasser der fub dat. 11 ten März bey Hochfürstl. 
Regierung eingereichten Schrift von allen acht im Concilio anwesenden 
Professoren unanimiter gebilliget wurde, und blos er, als der neunte, 
ganz allein durch seine dargegen verlautbarte Protestation sid) auszeichtzete, 
theils ermeldte beyde Professoren, Schwemfchuch und Küttner, sich aus-
drücklid) und fchriftlid) ad Protocollum academicum erklärt haben, 
daß sie gegen den Beytritt des Concilii academici zum Vürgerverein 
utd)t protestirten, sondern nur keinen Anrheildaran nehmen, wobey 
zwischen diesen beyden genannten Professoren in ihren Gesinnungen sich 
nod) dieser wesentliä)e Unterschied äußerte, daß der Professor Küttner, ganz 
unaufgefordert, von freyen Stücken, aus Regutigen einer gewissen Deli-
katesse, ad Protocollum biftttle, er würde, fo wie feine zum Bürger-
verein getretenen Kollegen, gleichfalls seinen Bentrag an Gelde herschießen, 
dahingegen Professor Schwemfchud) sich ausdrücklich gegen diesen Punkt 
verwahrte, und deklarirte, er wurde nichts geben. Wie nun aus diesen 
Umstanden sonnenklar erhellet, daß der Wohlehrwürdige und Wohlgelahrte 
Pastor nnd Professor Tiling gar keine Parthey für sid) hat, weil ein einzel­
nes protestirendeö Mitglied eines Kollegii keine Parthey genannt werden 
kann, fo ist es ferner eine eben fo unwahre als seltsame Voraussetzung, 
daß eine so weit überwiegende Pluralität in einem Kollegio, die, wie so 
eben gezeigt worden, md)t einmal zwey mit einander übereinstimmende 
Mitglieder gegen sich hat, nicht im Namen des Kolleqii fpred)en könne; 
»md da ermeldter Wohlehrwürdiger und Wohlgelahrter Pastor und Profes-
sor Tiling sid) erdreistet hat, solche in allen Kollegiis angenommene Praxis, 
in einer bey unfern Aftis academicis liegenden Schrift, ein Falfum zn 

G a nennen: 
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nennen: so hat er durch solche Schmähung, nicht allein das akademische 
Koncilium, sondern auch alle hohe und niedere Gerichte und Kollegia die-
ser Herzogthüiner, in welchen eben dieses fast täglich sich ereignet, auf das 
empfindlichste zu beleidigen sich erfrechet. Unwahr und grundfalsch ist e6 
ferner, daß in den Conciliis academicis nicht mehr bfe Disciplin und 
andere unser Institut angehende, sondern blos den Bürgerverein betreffen-
de, Sachen vorkommen, weil wir wirklich in den bisher angesetzten und 
bloö durch ihn , den Wohlehrwürdigen und Wohlgelahrten Pastor und 
Professor Tiling und fein sonderbares Betragen veranlaßten Conciliis ex« 
traordinariis, so wie in dem heutigen, mit der Wiederherstellung der 
von ihm, unter so vielen skandalösen Umstanden, so sehr verletzten akade-
mischen Disciplin und Beantwortung seiner äusserst dreisten, grundfalschen 
Behauptungen beschäftiget seyn mußten. Unwahr und grundfalsch ist es, 
daß die beyden Professoren Schwemfchuch und Küttner sich deswegen, so 
wie er, hätten erklären müssen, nicht mehr in dem Koncilio zu erscheinen, 
weil die beyden genannten Professoren, auf die an sie geschehene Anfrage, 
obste, im Fall daß etwas, den Beytritt des Concilii academici zum 
Bürgerverein betreffendes, abzumachen wäre, oud) im deswegen zu halten­
den Konvent erscheinen und votiren wollten, sid) blos erklärt haben, daß 
in diesem, vielleicht künftig vorkommenden Fall, ihre Gegenwart im Kon­
vent unnöthig wäre, daher aud) diese beyden Professoren zu allen, seit dem 
geschehenen Beytritt zum Bürgerverein gehaltenen Conciliis ordinariis 
und extraordinariis, invitiret worden sind. 

Unwahr ist es ferner, wenn der Wohlehrwürdige und Wohlgenährte 
Pastor und Professor Tiling behauptet, das Collegium ProfelTorum 
habe gleich Anfangs die Aufforderung des Bürgervereins einnuithig ver­
worfen , da im Gegentheil aus unfern Aftis klar am Tage liegt, daß alle 
Professoren, und wie er sid) gar wohl zu erinnern weiß, aud) er feibst, 
sich einmuthig dafür erklärt, und dem Prorektor wirklich aufgegeben haben, 
solchen einmütigen Entschluß des Concilii den akademischen Lehrern be-
kannt zu mad)en; welches auch damals wirklich geschah, worauf alle jeh-
rer, biö auf zwey, durch ihre förmliche Namensunterschrift, nur bey etli-
chen mit einer kleinen Restriktion wegen der etwanigen Kosten, dem Bür­
gerverein beytraten, von den beyden übrigen aber, der eine gar keine Er-
klarung von sich gab, und der andere deklarirte, daß er in dieser Sache 

noch 
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noch fremd sey. Nur ein entstandener Streit über die Form des Beytritts, 
nicht über den Beytr i t t  selbst, beweg uns nachgehende», den Beytr i t t  vor 
der Hand (das sind die eigentlichen Worte des damals genommenen 
protokollirten Entschlusses) abzulehnen. Grundfalsch ist endlich die 
Behauptung, daß, wennjer gefehlt habe, solches aus Ehrfurcht, für Ew. 
Hochfürstl. Durchl. für der Tugend und des Gewissens Befehle geschehen 
sey, und daß die göttliche Religion, die er lehre, tader lehren solle, ihm 
gebiete, so zu handeln; weil es ganz andere Bewegungsgründe seyn dürf­
ten, die ihn leiten, und die für ihn zwar wichtig genug seyn mögen, in 
unfern und des Public! Augen hingegen in einem ganz andern Licht erschei­
nen. Aber unbegreiflich ist es zugleich, wie er sich unterstehen kann, sich 
auf so verehrungswürdige Namen zu berufen und solche zu mißbrauchen, 
um sowohl seine mit unerhörter Dreistigkeit vorgebrachten Unwahrheiten, 
als seine geqen unsern Prorektor und das ganze Concilium academicum 
ausgeflossenen Injurien und Schmähungen, zu bemänteln. 

Doch, Durchlauchtigster Herzog, wir würden blos die Zeit unnütz 
verlieren, wenn wir dermalen schon das ganze, in der Dunkelheit ange­
sponnene Gewebe des Wohlehnvürdiaen lind Wohlgelahrten Pastor und 
Professor Tiling entwickeln, und alle Hechstdenenselben von ihm vorgetra­
genen Unwahrheiten rügen wollten; wir bitten daher Ew. Hochfürstlid)en 
Durchlauchten demüthigst, ihm gnädigst anzubefehlen, die Hochfürstliche 
Kanzley mit keinen fernem unnöthigen Schriften zu behelligen, seine Kol-
legen, durch die ihnen aufgebürdete Beantwortungen feiner vorgebrachten 
Unwahrheiten, in keinen fernem Zeitverlust zu setzen, vielmehr, so wie sie, 
seinen Amtsgeschaften fleißig obzuliegen, anstatt sich in juristische und poli-
tische Händel zu mengen, die er, nad) klarem Jnnhalt der schon ehemals, 
aus Gelegenheit seiner Recension des Ziegenhornischen Staatsrechts, em-
pfangenen Zurückweisung nid)t versteht, undenklich das, was er etwa noch 
beyzubrmgen hatte, für eine Vertheidigung zu ersparen, die eine gegen 
ihn anzustellende Jnjurienklage nölhig machen dürfte; wobey wir es Ew. 
Hochfürstl. Durd)lauchten gered)tester Ahndung überlassen, ihn, den Wohl-
ehrwürdigen und Wohlgelahrten Pastor und Professor Tiling, wegen seiner 
Höchstdenenselben vorschlich und wider besser Wissen und Gewissen vorge-
spiegelten Unwahrheiten, noch besonders zur Verantwortung zu ziehen, 
uns selbst aber wollen wir alle Jura competentia auf das feyerlichste hie­
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vorbehalten, tmb uns dermalen in nichts eingelassen hab>» , als wogsge» 
wir proteftando uns bestens verwahren. 

Wir ersterben in tiefster Devotion 

Ew. Hochfürstl. Durchlaucht, 
Unfev3 gnädigsten Fürsten und Herrn, 

unter! häniqst gehorsamste 
Prorektor und Professores 

der Hochfürst!. Pettiuifchen 
Akfldeinie. 

Prod. den iifen May 1791, 
Hochfürstl. KanZeley. 

Nro. 19» 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr! 

^ur vorläufigen Berichtigung der nachtheiligen Vorbildungen, die über 
den Gang der Verhandlungen in unserer Sache bey der Allerhöchsten Ober-
Herrschaft veranlasset worden sind, finden wir es für rathlich, sowohl zur 
zuverläßigen Wissenschaft Ew. Hochfürstl. Durchlaucht, als auch zur Ver-
hütung aller Täuschungen des Publikums, mittelst der beygelegten gedruck-
ten Noten , dasjenige anzuzeigen, was sowohl von Seiten Einer Wohlge-
bohrnen Ritter und Landschaft wider unsere Sache und Abgeordnete vorge-
bracht, als auch von denenselben dagegen erwiedert werden, zugleich voll 
innigsten Danks für Höchstdero Landesväterlich gerechtes Benehmet, gegen 
uns bey der Allerhöchsten Oberherrschaft, zu unterlegen, auch nach treuer 
Bürger Pflicht und in tiefster Ehrfurcht und Devotion zu ersterben 

Ew. Hochfürstl. Durchlaucht 
unterthänigstgehorsamste, 

sämtliche Städte und vereinigte Glie-
der des Bnrgerstandcs der Herzog-
thümer Kurland und Smigallcn. 

Prod. den 6ten May 1791. 
Hochfürstl. Kanzeley. 

Nro, so. 
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Note, 

Les SoufTIgnćs ayant appris que certains indivldus Bourgeois 
portent la temeritä jufqu'ä fe qualifier dans cette Rćfidence, "de 
Depute. de la Bourgeoiße rkmie des Duckh de Cour lande et de Semi• 
gallef'empreßent d'informer refpettueufement Mluüre Mini* 
ftere, que cette audace eft d'autant plus criminelle, qu'ellę 
tend ä en impofer et ä furprendre Sa Majeftä et la Säreuiffime 
Röpublique» 

Les piöces ci-annex£es conftatent 
imo, Que cette foidifante Union n'a dtd qu'une trame^ar* 

tificieufement ourdie dans les tćnćbres et aufii illegale dans 
fon principe que dangereufe dans fes confćquences; 

2do» Que cette alfociation ä öt6 däfapprouväe par la par* 
tie la plus nombreufe et la plus utile de la Bourgeoifie de Cour­
lande, ainfi qu'il appert par la Proteftation folemnelle ci jointe 
in exten fo, enfin: 

ztio. 11 eil Evident qu'un efprit de vertigo a feul pu difter 
ia Rćclamation indćcente prćfentće ä la Chancellerie Ducale ce 
12. Juin 1790 oft les Chefs de la cabale Bourgeoife ofent foute-
nir entr'autres "que la Revolution franęaife en renverfant l'an-
cienne Constitution vicieufe a produit le bonheur gćnćral de ce 
Royaume;1 ' — Affertion terrible qui ne laiße pas de doute fur 
le Projet funefte, — danćantir la Noblcffe Courlandaife — de 
troubler le pays, — de renverfer les fortunes, — de changer 
la Constitution aäuelle pour dtablir fur fes ruines quelques 
Bourgeois dont 1 orgueil ne connait point de bornes. 

Frappćs de ces delfeins pernicieux le paifible artifte et le 
vertueux artifan jett&rent un cri de furprife et d'indignation 
voyant Vabime oü quelques(hommes obfcurs, mais hardis, vou-
laient les precipiter. Cette Clafle honnćte fe fćpara fans ddlai 
et fit cette Refle&ion jufte et fimple, "que f'il f'agiifait de recla-
mer contre quelques abus, la marche tdnebreefe et verfatile 

ćtait 
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etait inutile, et lefait m£me ies loix primitives de toute focićte, 
qui defendent ces coaiitions fecretes et individuelles.1 ' 

Les Souffignćs fans entrer dans le fond et le but myfte-
rieux de cette foidtfante Deputation bourgeoife, fupplient I ii-
luftre Minift£re , de renvoyer ces pretendus Ddputds , avec 
I'injonction de refpefter les loix du pays, — de fuivre Ia mar-
che ordinaire et confacrće par l'ufage et de ne point fo men ter 
plus long tems des troubles dont les fuites pourraient etre in-
calculables, 

Qu'ils fe rapellent, ces ótres turbulens, que Ia plupart 
d'eux ne font que des Etrangers venus pour chercher un afiie et 
du pain en Courlande; et que les fortunes immenfes qu'ils ont 
amalTćes aux dćpens de cette NoblelTe genćreufe ne leur falTent 
point oublier tout ce qu'ils doivent ü leurs bienfaiteurs, et fur-
tout, qu'ils ne terniffent pas la probitä de leurs tranquilles et 
honnćtes confr£res, en leur attribuant une ingratitude qui ne 
rćgne que dans leurs coeurs, 

En conf^quence de toutes ces premifles les Souffignćs 
proteßent folemnellement au nom de VOrdre Equeftre de 
Courlande et de Semigalle contre cette pretendue Depu­
tation , qui f'eft formee dune mani&re illegale et contraire 
aux loix obfervdes dans tous les pays policds. Varfovie le »K. 
Mars 17^1. 

Heyking, 
Delegue de I' Ordre Equettre de Courlande 

& de Semigalle. 

Ludinghaufen -Wolff, 
Depute' de V Ordre Equeftre de Courlandc 

& de Semigalle. 

Grotthufs, 
Depot«? de l' Ordre Equeftre de Courlatide 

dt de Scuiigallc. 

Note, 
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N o t e ,  

Endesunterzeichnete erfahren, daß gewisse einzelne Bürger die Un­
verschämtheit so weit treiben, sich in dieser Residenz für "Deputate der 
vereinigten Städte und Glieder des Bürgerstandes in 
Kurland und Sem galten," auszugeben, so eilen sie, einem Er­
lauchten Ministerio hierdurch unrerthänigst anzuzeigen, daß diese Kühnheit 
desto strafbarer fei), je mehr sie dahin strebt, Sr. Königl. Majestai und 
die Allerdurchlauchtigste Republik, durch eine kecke Herausnehmung, ju 
überlisten und zu hintergehen. 

Die hiebeygesügten Aktenstücke thun dar: 
istens. Daß dieser sogenannte Bürgerverein nichts anders als ein 

künstlicher Plan sey, der in der Fjnsterniß entworfen, und in feinen Grund-
sahen eben so widerrechtlich, als gefahrlich in seinen Folgen ist; 

2tenS. Daß diese Zusammenrottung, durch den größten und nütz-
lichsten Theil der Bürgerschaft höchst gemisbilligt worden, wie solches aus 
der hier in exten fo beigefügten Protestation zu ersehen. 

ztens. Ist'S klar, daß nur ein Schwindelgeist die unschickliche, den 
i2ten Juniu6 1790. in der Fürstl. Kanzley eingereichte Reklamation, hat 
eingeben können. Hierinnen behaupten die Anführer dieser Kabale unter 
andern "daß Frankreich alle seine Bürger, nur durch den Umsturz seiner 
alten mangelhaften Konstitution glücklich gemacht hatte;" — Eine schreck­
liche Behauptung, die über die abscheulichen Absichten weiter keinen Zwei-
fel übrig laßt, nämlich— Kurlands Adel zu vernichten, — den Staat 
zu beunruhigen, — das Glück seiner ersten Einwohner zu zerrütten, — 
die gegenwärtige Staatsverfassung umzustoßen, — und auf deren Ruinen 
einige Bürger hinzustellen, deren Stolz weder Ziel noch Granzen kennt. 

Betroffen über diese schädlichen Entwürfe schrieen der friedliche Kunst-
ler und der tugendhafte Gewerker über Ueberraschnng, indem sie den Ab-
grund sahen, in welchen einige unbekannte aber kühne Menschen, sie stur-
zen wollten. Diese ehrlichen und rechtschaffenen Manner, trennten sich 
unmittelbar von Jenen, und machten die gerechte und einfache Bemerkung 
"daß, wenn man um die Abschaffung etwaniger Misbräuche ansuchen wolle, 
dieser dunkele und unregelmässige Gang unnütz sey, und selbst die ersten Grund-
sähe jeder Gesellschaft beleidige, die solche heimliche Verbindungen verbieten." 

H Endes-
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Endesunterzeichnete, ohne in den Grund «nd geheimen Endzweck der 

sogenannten bürgerlichen Deputation einzugehen, bitten das Erlauchte Mi-
nifterium diese vermeinten Deputaten abzuweisen, mit dem warnenden Be-
fehle, den Gesetzen des Staats mit mehrerer Ehrfurcht zu begegnen, — 
auf dem gewöhnlichen, und durch den Gebrauch geheiligten Wege ihre et-
wanigen Bitten und Beschwerden gehörigst anzubringen, und fernerhin 
teinesweges den Aufruhr zu nähren und zu begünstigen. 

Sie erinnern sich nicht, diese unruhigen Geister, daß der größte Theil 
von ihnen Ausländer sind, und als Fremdlinge in Kurland Freystatt und 
Brod gesucht und gefunden haben; — daß die unmäfsigen Reichthümer, 
die sie auf Kosten dieses Adels zusammen gerafft, ihnen nicht vergessen las-
sen sollten, wa6 sie ihren Wohlthatern schuldig sind, — und daß sie vor-
züglich die Rechtfchaffenheit ihrer ruhigen und ehrlichen Mitbrüder nicht be-
flecken sollten, denen sie diejenige Undankbarkeit zumuthen, welche doch nur 
in ihren Herzen allein Sitz hat. 

Zufolge dieser Prämissen protestiren Endesunterzeichnete feyerlichst im 
Namen Ewr. Hochwohlgeb. Ritter- und Landschaft der Herzogtümer Kur­
land und Semgallen wider diese vermeinte Deputation, welche sich auf 
eine ungültige, und den Gesehen aller gesitteten Völker entgegenlaufende 
Weife, selbst erschaffen hat. 

Warschau, den 28. Marz 1791, 

Heyking, 
der Kunschen und ^emgallschen Ritten 

schaft Delegirker. 

Lüdinghausen-Wolff, 
der Kurischen und Semgallschen Ritter-

schaft Deputirter. 

Grotthuß, 
der Kurischen und Semgallschen Ritter-

schaft Deputirter, 
Prod. den i6ten May 1791, 

Hochfürstl. Kanzeley. 

Kro. 3i, 
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Nro. 27. 

La Note, que MefTieurs le Ddlegud & les Dćputćs de l'Ordre 
Equeftre de Courlande & de Semigalle ont juge ä propos de 
prćlenter ces jours- ci ä l'illuftreMinift&re de laRepublique con­
trę la Deputation de la Bourgeoifie Courlandoife, n'eft qu'une 
tentative, de fe dćbarrafler de la maniöre la plus facile & la plus 
tranchante des plaintes trop propres ä r^veiller 1 attention de 
la Diöte & la fenfibilitć genćreufe du coeur de Sa Mąjeftć. 

II eft fans doute plus expeditif de furprendre que de con-
vaincre, d'eiuder une queftion que de l'approfondir. De lä ces 
forties vigoureufes fur les Sotifignćs, ces foupęons fernes avec 
addreffe des prdtendus fimptomes de la rage Franęoife, tout cefc 
ćtalage de grands mots, d'inveftives, & de mdnaces, qu'on fe 
difpenfe d'apprćcier ä leur jufte valeur. Comme iljurece ton 
de mćpris avec le langage de fageffe, d'dquite & d'affe&ion pa-
ternelle, qu'une Diöte vraiment patriotique tient dans toutes 
les occafions aux bourgeois de Pologne? 

Cependant les municipalitćs Polonoifes font encore pour 
la plüpart ä former, tandis que l'hiftoire rdprefente les villes de 
Courlande comme le berceau de la Noblefle Courlandoife Des 
bourgeois allemans fondörent les prämidres Colonies fur les có-
tes de la Livonie & de la Courlande, ils y amenćrent enfuite 
ces braves guerriers d'Allemagne, dont les Ddfcendans jouiffent 
encore du fruit des travaux rćunis de nos ancötres refpeftifs. 
Dans toutes les guerres, dans toutes les Conventions, le bour­
geois fut l'aßocie fideiedu gentilhomme: & lors de la foumiflion 
de la Courlande ü, la Republique, le meme ferment folemnel de 
Sigismond Augufte confirma les Privileges de la bourgeoifie avec 
ceux de Ia Noblesse. 

C'eft en vertu des titres a-ufli refpe&ables, que nous fom-
mes venus reclamer la fupreme juftice du Roi & de la Diöte 
contre la preponderance oppreffive de la Noblelfe, preponde» 
rance, que l'inaftion forcće des Ducs a fait naitre. 

H a In 
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In ne Tagit: "d'aucune tramc ourdie dans les tcnebres — 

d'aucune rdcjamation indecente* — d'aucun changement de 
Constitution"— on auroit pu f'dpargner la frayeur vraie ou 
fimul^e "du Projet funeile d'anöantir la Nobleße Courlandoife." 

A Dieu ne plaife, que nos commettans manquent jam ais 
de refpećt ou d'attachement pour le premier Ordre de la Pro­
vence. La morgne de quelques Individus n'offusque point ä 
leurs yeux le mdrite de tant d'autres affds juftes, aftes edairćst 
pour comprendre, que dans un etat quelconque les differentes 
clalTes d'habitans fe doivent une reciprocitd continuelle de fer-
vices, ou fi l'on veut, debienfaits. 

Pour mettre laDiete ü meme de j'uger de la legitimite auffi 
bien, que du vrai büt de la Deputation des Villes de Courlande 
& de Semigalle, les Soufignes fupplient tres-humblement Hl« 
luftre Miniftere de Ja Republique devouloir proceder ä l'examen 
de leurs pleinpouvoirs. On les trouvera munis de fignatures 
& de Sceaux des Villes, dont les Affemblćes legitimes ont re-
prefente en tout tems 1 etat Bourgeois de Courlande, de ces 
memes Villes, que la Nobleße ne fit point difliculte d appeller 
ä fon lecours, lorsque en 1614. il fut queftion de f'unir avec 
eile contrę la familie Ducale. 

II eft vrai, que par diffćrentes roenees les metiers de la 
Ville de Mitau ont ete detaches de la bonne caufe; mais cette 
defe&ion de la clafle la moins aifee & partout la moins interef-
fee ä la reftitution des droits de la bourgeoifie, pourroit eile in­
valider la volonte bien expressive du Magiftrat & des prineipaux 
habitans de la Ville de Mitau reunie avec toutes les au tres Vil­
les du Duchd?. Ii fuffiroit peut etre d'une feule, pour mettre 
en avant l'aftion populaire de la Bourgeoifie. En oppofant 
cette proteftation lurprife ü la bonhommie d'une poignee d'arti-
fans aux pleinpouvoirs les plus inconteftables de l etat bourge­
ois, Meflieurs les Deputes de l'Ordre Equeftre auroient - ils 
oublie, que leur propre miflion eft conteftee par huit de 

vingt 
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vingt fept Diftri&s, qui envoijent leurs Dćputćs ü la Diötine de 
Courlande? 

Varfovie ce 4. Avril 17.91. 
Tieden, 

Depute de l'etat Bourgeois de Courlande 

& de Semigalle» 

Vorkampff, 
Depute de l'etat Bourgeois de Courlande 

& de Semigalle» 

Vierhuff, 
Depute' de l'e'tat Bourgeois de Courlande 

& de Semigalle, 

Note, welche der Herr Delegirte und die Herren Depukirten der Ku-
rifchen und Semgallifchen Ritterfd)aft, in tiefen Tagen dem Erlauchten 
Ministerium der Republik gegen die Deputation des Kurländifchen Bür-
gevställdes zu überreichen, für gut befunden haben — ist bloß ein Verfuch, 
sid) auf die leichtere und entscheidendste Art von den Beschwerden loszu-
machen, weld)e sowohl die ?lufmerkfamkeit des Reichstages erregen, als 
das edel- und großmüthige Herz des Königs rühren könnten. 

Wahrlid), eö ist leid)ter zu überrafd)en, als zu überführen, einer 
Rechtsfrage auszuweichen, als sie gründlich zu erörtern. 

Und eben daher erlaubte man sid) die lebhaften Ausfalle auf Endes-
unterzeichnete, die mit fo vielem Kunstgrif ausgestreute Muthmassungen 
von vermeintlichen Symptomen des französischen Freyheitsiebers, alle die 
hod)trabende Redensarten, Beschimpfungen und Drohungen, deren eigent­
lichen Werth Zu bestimmen nur undankbare Mühe ist. 

Wie wenig und wie auffallend .stimmt diefer verachtende, stolze Ton, 
zu der Sprad)e der Weisheit, Billigkeit und vaterlichen Zuneigung, mit 
weld)er ein wahrlich patriotischer Reichstag die Herzen der Polnischen Bür-
ger bey jeder Gelegenheit fesselt? 

Erst jetzt ist man den größern Theil des Bürgerstandes in Pohlen zu 
forniiren beschäftigt, da indessen die Geschichte die Errichtung des Adelstan-
des in Kurland den dortigen Städten zuschreibt. Deutsche Bürger grün-
Veten die ersten Pflanzörter aus den lief- und KurländiftHen Küsten, und 

zogen 
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zogen hinterher aus Deutschland jene brave Krieger dahin, deren Nach-
kommen noch jetzt die Früchte von den gemeinschaftlichen Bemühungen un-
serer beiderseitigen ehrwürdigen Vorfahren.gemessen. In allen Fehden, 
bey allen Verträgen, war der Bürger der treue Gefährte des Edelmanns: 
und als Kurland sich der Repuplik Pehlen unterwarf, bestätigte Sigmund 
August, durch einen undebendenselben feyerlichen Eid, die Rechte des Adels 
und des Bürgerstandes. 

Gestützt auf diese heiligen Rechte, kommen wir die höchste Gerechtig-
keit Seiner Königs. Majestät und des Allerdurchlauchtigsten Reichstages 
anzustehen, gegen das unterdrückende Uebergewicht des Adels, das aus der 
erzwungenen Unthatigkeit der Durchlauchtigen Herzöge entstanden ist, und 
deshalb von selbigen auch nicht abgestellt werden können. 

Mit nichten aber betriff es " — einen in der Finsterniß entworfenen 
Plan"-— eine unschickliche Reklamation "einen Umsturz der Staatsver­
fassung"— und man hätte sich eben dahev das wahre oder verstellte Schrek-
ken —" über die dem Bürgerstande ausgebürdete abscheuliche Absicht, Kur-
landö AM zu vernichten " — fuglich ersparen können. 

Nie werden auch unsere VollmuchtSgeber und wir selbst dem ersten 
Stande Kurlands die Achtung und Zuneigung versagen, welche wir Selbi-
gem gern schuldig sind. Der übel angebrachte Stolz einzelner Personen 
kann und soll nicht das Verdienst so vieler anderer verdunkeln, welche ge-
recht und aufgeklärt genug sind, um sich zu überzeugen und einzusehen, 
daß in einem jeden Staate alle und jede Einwohner ohne Ausnahme, ge-
gen einander zu Dienstleistungen und selbst Wohlthaten wechselseitig ver-
pflichtet sind. 

Damit nun der Reichstag ohne Zeitverlust in den Stand gesetzt wer-
de, sowohl von der Rechtmässigkeit als von dem eigentlichen Zweck der 
Kurländisch-Bürgerlichen Deputation zu urtheilen, bitten Endesunterzeich-
nete hiemit ganz unterthanigst: es wolle Ein Erlauchtes Ministerium ge-
ruhen, zur Untersuchung ihrer Vollmachten zu schreiten. Diese tragen 
daS Siegel und die Unterschrift der Städte, welche in den öffentlichen, ge-
setzmässigen Zusammenkünften und Versammlungen allemal den Bürger­
stand Kurlands vorgestellt haben, ja eben derselben Städte, welche der 
Adel im Jahr 1614 in sein Interesse gegen das Fürstliche Haus hinein-
zuziehn und gleichsam zur Hülse zu rufen, kein Bedenken trug. 

Und 
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Und wenn gleich die Künstler und Gewerker der Stadt Mitau durch 

mancherley Vorspiegelungen von der guten Sache abtrünnig gemocht wor­
den; so mochte doch wohl dieser Abfall einer Klasse von Einwohnern, die 
im ganzen bey der Wiederherstellung der bürgerlichen Gerechtsame nur das 
geringste Interesse haben, nicht die ausdrückliche Willenömeinung desMa-
gistrcts und der vornehmsten Einwohner der Stadt Mitau, in Verbin-
dung mit allen übrigen Städten des Herzogthums, entkräften und ungut* 
tig machen können? Denn schon jede einzelne Stadt ist für (ich allein be­
rechtiget, die rem ganzen Bürgerstande zustehende Beschwerde aufzuneh-
men und anzustellen« 

Wie könnten aber wohl die Herren Deputaten der Kurlandischen 
Ritterscbast von der treuherzige» Protestation einer geringen Anzahl von 
Künstlern und Gewerkern qegen die unstreitige Vollmachten des ganzen 
übrigen Büraerstandes Gebrauch machen,— und dabey vergessen!, daß 
von den 27 Krcl spielen, welche das Recht gemessen, Abgeordnete zu den 
Kurländischen Landtagen zu schicken, acht Kirchspiele gegen Ihre eigene 
Sendung nach Warschau protestirt haben? 

Warschau den 4ten April Z 791. 
Tieden, 

Abgeordneter des Kurländischen Bürgerstandes, 

Vorkampff, 
Abgeordneter des Kurlandischen Burgerstandes,' 

Vierhuff, 
Abgeordneter des Kurlandischen Bürgerstandes, 

Prod. den i6ten May 1791, 
Hochfürstl, Kanzeley. 

Nro, aa» 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnadigster Fürst und Herr! 

*£./ie Bürgerschaft der 'Hmttt und Gewerke der Seestadt Windau hak 
«ö, nach dem Beispiel der iiebauschen PrvfeAonisten, für gut gesunden, 

sich 
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sich an die Mikauschen Künstler und Professlomsten anzuschließen und dar­
über unter dem igten Apnl d. I. Ihre Erklärung, nebst einer Protestation 
gegen die Bürger--Union und ihren Beytritt dazu, in der Hochsürstl. Kan­
zeley niederzulegen. 

Da nun diese Erklärung der Windauschen Aemter und Gewerke nur 
Nachhall von den schon vorher von den Mikauschen und iiebauschen Hand-
werkern verlautbarten, unserer SeitS aber mit den nöthigen Gründen ab-
gefertigten Protestationen ist und mit diesen gleichen Ursprung, Zweck und 
Inhalt hat: fo beziehen wir uns in Absicht dessen, so von unserer Seite 
darauf zu sagen wäre, ganz auf unfere gegen die angemaaßten Protestatio-
nen der Mitauschen und i iebauschen Gewerke den 11 ren Marz und i6ten 
April d. I. zur Hochfürstl. Kanzeley gebrachte Eingaben und Rechtebe-
Wahrungen und erwarten es, nach dem Inhalt derselben, daß auch dieWin-
bauschen Aemter und Gewerke, gleich Ihren beystimmigen Mitbmdern, 
ihren gegenwärtigen rechtlosen Versuch Ihres einseitigen Abgangs vom 
Bürgerverein vor der Allerhöchsten Oberherrschaft, wo das Ganze der bür-
gerlichen Rechts-Vindication anhängig gemacht worden, gleichfalls recht-
fertigen werden. 

Uebrigens räumen wir aus der Eingabe der Windauschen Aemter und 
Gewerke überall nichts ein, sondern behalten uns dagegen vielmehr da, 
ubi de iure, alles Rechtlicherer und ersterben in tiefster Devotion 

Ew. Hochfürftlichcn Durchlaucht 
untertl anigstgehorfamste 

samtliche Städte und vereinigte Glie-
der des Bürgerstandes der"Herzog-
thümer Kurland und Semgallen. 

Prod. den ?6ten May 1791. 
Hochfürstl. Kanzeley. 


